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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 2201/2003 DES RATES

vom 27. November 2003

über die Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen
und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und zur Aufhebung der Verordnung

(EG) Nr. 1347/2000

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 61 Buchstabe c) und
Artikel 67 Absatz 1,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Europäische Gemeinschaft hat sich die Schaffung
eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts
zum Ziel gesetzt, in dem der freie Personenverkehr
gewährleistet ist. Hierzu erlässt die Gemeinschaft unter
anderem die Maßnahmen, die im Bereich der justiziellen
Zusammenarbeit in Zivilsachen für das reibungslose
Funktionieren des Binnenmarkts erforderlich sind.

(2) Auf seiner Tagung in Tampere hat der Europäische Rat
den Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung gericht-
licher Entscheidungen, der für die Schaffung eines ech-
ten europäischen Rechtsraums unabdingbar ist, aner-
kannt und die Besuchsrechte als Priorität eingestuft.

(3) Die Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 des Rates vom
29. Mai 2000 (4) enthält Vorschriften für die Zuständig-
keit und die Anerkennung und Vollstreckung von Ent-
scheidungen in Ehesachen sowie von aus Anlass von
Ehesachen ergangenen Entscheidungen über die elterli-
che Verantwortung für die gemeinsamen Kinder der
Ehegatten. Der Inhalt dieser Verordnung wurde weit-
gehend aus dem diesbezüglichen Übereinkommen vom
28. Mai 1998 übernommen (5).

(4) Am 3. Juli 2000 hat Frankreich eine Initiative im Hin-
blick auf den Erlass einer Verordnung des Rates über die
gegenseitige Vollstreckung von Entscheidungen über das
Umgangsrecht vorgelegt (6).

(5) Um die Gleichbehandlung aller Kinder sicherzustellen,
gilt diese Verordnung für alle Entscheidungen über die
elterliche Verantwortung, einschließlich der Maßnahmen
zum Schutz des Kindes, ohne Rücksicht darauf, ob eine
Verbindung zu einem Verfahren in Ehesachen besteht.

(6) Da die Vorschriften über die elterliche Verantwortung
häufig in Ehesachen herangezogen werden, empfiehlt es
sich, Ehesachen und die elterliche Verantwortung in
einem einzigen Rechtsakt zu regeln.

(7) Diese Verordnung gilt für Zivilsachen, unabhängig von
der Art der Gerichtsbarkeit.

(8) Bezüglich Entscheidungen über die Ehescheidung, die
Trennung ohne Auflösung des Ehebandes oder die
Ungültigerklärung einer Ehe sollte diese Verordnung nur
für die Auflösung einer Ehe und nicht für Fragen wie
die Scheidungsgründe, das Ehegüterrecht oder sonstige
mögliche Nebenaspekte gelten.

(9) Bezüglich des Vermögens des Kindes sollte diese Verord-
nung nur für Maßnahmen zum Schutz des Kindes gel-
ten, das heißt i) für die Bestimmung und den Aufgaben-
bereich einer Person oder Stelle, die damit betraut ist,
das Vermögen des Kindes zu verwalten, das Kind zu ver-
treten und ihm beizustehen, und ii) für Maßnahmen
bezüglich der Verwaltung und Erhaltung des Vermögens
des Kindes oder der Verfügung darüber. In diesem
Zusammenhang sollte diese Verordnung beispielsweise
für die Fälle gelten, in denen die Eltern über die Verwal-
tung des Vermögens des Kindes im Streit liegen. Das
Vermögen des Kindes betreffende Maßnahmen, die nicht
den Schutz des Kindes betreffen, sollten weiterhin unter
die Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom

(1) ABl. C 203 E vom 27.8.2002, S. 155.
(2) Stellungnahme vom 20. September 2002 (noch nicht im Amtsblatt

veröffentlicht).
(3) ABl. C 61 vom 14.3.2003, S. 76.
(4) ABl. L 160 vom 30.6.2000, S. 19.
(5) Bei der Annahme der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 hatte der

Rat den von Frau Professorin Alegria Borras erstellten erläuternden
Bericht zu dem Übereinkommen zur Kenntnis genommen
(ABl. C 221 vom 16.7.1998, S. 27). (6) ABl. C 234 vom 15.8.2000, S. 7.
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22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit
und die Anerkennung und Vollstreckung von Entschei-
dungen in Zivil- und Handelssachen (1) fallen.

(10) Diese Verordnung soll weder für Bereiche wie die soziale
Sicherheit oder Maßnahmen allgemeiner Art des öffent-
lichen Rechts in Angelegenheiten der Erziehung und
Gesundheit noch für Entscheidungen über Asylrecht und
Einwanderung gelten. Außerdem gilt sie weder für die
Feststellung des Eltern-Kind-Verhältnisses, bei der es sich
um eine von der Übertragung der elterlichen Verantwor-
tung gesonderte Frage handelt, noch für sonstige Fragen
im Zusammenhang mit dem Personenstand. Sie gilt fer-
ner nicht für Maßnahmen, die im Anschluss an von Kin-
dern begangenen Straftaten ergriffen werden.

(11) Unterhaltspflichten sind vom Anwendungsbereich dieser
Verordnung ausgenommen, da sie bereits durch die
Verordnung (EG) Nr. 44/2001 geregelt werden. Die nach
dieser Verordnung zuständigen Gerichte werden in
Anwendung des Artikels 5 Absatz 2 der Verordnung
(EG) Nr. 44/2001 in der Regel für Entscheidungen in
Unterhaltssachen zuständig sein.

(12) Die in dieser Verordnung für die elterliche Verantwor-
tung festgelegten Zuständigkeitsvorschriften wurden
dem Wohle des Kindes entsprechend und insbesondere
nach dem Kriterium der räumlichen Nähe ausgestaltet.
Die Zuständigkeit sollte vorzugsweise dem Mitgliedstaat
des gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes vorbehalten
sein außer in bestimmten Fällen, in denen sich der Auf-
enthaltsort des Kindes geändert hat oder in denen die
Träger der elterlichen Verantwortung etwas anderes ver-
einbart haben.

(13) Nach dieser Verordnung kann das zuständige Gericht
den Fall im Interesse des Kindes ausnahmsweise und
unter bestimmten Umständen an das Gericht eines ande-
ren Mitgliedstaats verweisen, wenn dieses den Fall besser
beurteilen kann. Allerdings sollte das später angerufene
Gericht nicht befugt sein, die Sache an ein drittes
Gericht weiterzuverweisen.

(14) Die Anwendung des Völkerrechts im Bereich diplomati-
scher Immunitäten sollte durch die Wirkungen dieser
Verordnung nicht berührt werden. Kann das nach dieser
Verordnung zuständige Gericht seine Zuständigkeit auf-
grund einer diplomatischen Immunität nach dem Völ-
kerrecht nicht wahrnehmen, so sollte die Zuständigkeit
in dem Mitgliedstaat, in dem die betreffende Person
keine Immunität genießt, nach den Rechtsvorschriften
dieses Staates bestimmt werden.

(15) Für die Zustellung von Schriftstücken in Verfahren, die
auf der Grundlage der vorliegenden Verordnung einge-
leitet wurden, gilt die Verordnung (EG) Nr. 1348/2000
des Rates vom 29. Mai 2000 über die Zustellung

gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke in
Zivil- oder Handelssachen in den Mitgliedstaaten (2).

(16) Die vorliegende Verordnung hindert die Gerichte eines
Mitgliedstaats nicht daran, in dringenden Fällen einstwei-
lige Maßnahmen einschließlich Schutzmaßnahmen in
Bezug auf Personen oder Vermögensgegenstände, die
sich in diesem Staat befinden, anzuordnen.

(17) Bei widerrechtlichem Verbringen oder Zurückhalten
eines Kindes sollte dessen Rückgabe unverzüglich
erwirkt werden; zu diesem Zweck sollte das Haager
Übereinkommen vom 24. Oktober 1980, das durch die
Bestimmungen dieser Verordnung und insbesondere des
Artikels 11 ergänzt wird, weiterhin Anwendung finden.
Die Gerichte des Mitgliedstaats, in den das Kind wider-
rechtlich verbracht wurde oder in dem es widerrechtlich
zurückgehalten wird, sollten dessen Rückgabe in beson-
deren, ordnungsgemäß begründeten Fällen ablehnen
können. Jedoch sollte eine solche Entscheidung durch
eine spätere Entscheidung des Gerichts des Mitgliedstaats
ersetzt werden können, in dem das Kind vor dem wider-
rechtlichen Verbringen oder Zurückhalten seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Sollte in dieser Entschei-
dung die Rückgabe des Kindes angeordnet werden, so
sollte die Rückgabe erfolgen, ohne dass es in dem Mit-
gliedstaat, in den das Kind widerrechtlich verbracht wur-
de, eines besonderen Verfahrens zur Anerkennung und
Vollstreckung dieser Entscheidung bedarf.

(18) Entscheidet das Gericht gemäß Artikel 13 des Haager
Übereinkommens von 1980, die Rückgabe abzulehnen,
so sollte es das zuständige Gericht oder die Zentrale
Behörde des Mitgliedstaats, in dem das Kind vor dem
widerrechtlichen Verbringen oder Zurückhalten seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hatte, hiervon unterrichten.
Wurde dieses Gericht noch nicht angerufen, so sollte
dieses oder die Zentrale Behörde die Parteien entspre-
chend unterrichten. Diese Verpflichtung sollte die Zen-
trale Behörde nicht daran hindern, auch die betroffenen
Behörden nach nationalem Recht zu unterrichten.

(19) Die Anhörung des Kindes spielt bei der Anwendung die-
ser Verordnung eine wichtige Rolle, wobei diese jedoch
nicht zum Ziel hat, die diesbezüglich geltenden nationa-
len Verfahren zu ändern.

(20) Die Anhörung eines Kindes in einem anderen Mitglied-
staat kann nach den Modalitäten der Verordnung (EG)
Nr. 1206/2001 des Rates vom 28. Mai 2001 über die
Zusammenarbeit zwischen den Gerichten der Mitglied-
staaten auf dem Gebiet der Beweisaufnahme in Zivil-
oder Handelssachen (3) erfolgen.

(21) Die Anerkennung und Vollstreckung der in einem Mit-
gliedstaat ergangenen Entscheidungen sollten auf dem

(1) ABl. L 12 vom 16.1.2001, S. 1. Zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 1496/2002 der Kommission (ABl. L 225 vom
22.8.2002, S. 13).

(2) ABl. L 160 vom 30.6.2000, S. 37.
(3) ABl. L 174 vom 27.6.2001, S. 1.
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Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens beruhen und die
Gründe für die Nichtanerkennung auf das notwendige
Minimum beschränkt sein.

(22) Zum Zwecke der Anwendung der Anerkennungs- und
Vollstreckungsregeln sollten die in einem Mitgliedstaat
vollstreckbaren öffentlichen Urkunden und Vereinbarun-
gen zwischen den Parteien „Entscheidungen“ gleich-
gestellt werden.

(23) Der Europäische Rat von Tampere hat in seinen Schluss-
folgerungen (Nummer 34) die Ansicht vertreten, dass
Entscheidungen in familienrechtlichen Verfahren „auto-
matisch unionsweit anerkannt“ werden sollten, „ohne
dass es irgendwelche Zwischenverfahren oder Gründe
für die Verweigerung der Vollstreckung geben“ sollte.
Deshalb sollten Entscheidungen über das Umgangsrecht
und über die Rückgabe des Kindes, für die im
Ursprungsmitgliedstaat nach Maßgabe dieser Verordnung
eine Bescheinigung ausgestellt wurde, in allen anderen
Mitgliedstaaten anerkannt und vollstreckt werden, ohne
dass es eines weiteren Verfahrens bedarf. Die Modalitä-
ten der Vollstreckung dieser Entscheidungen unterliegen
weiterhin dem nationalen Recht.

(24) Gegen die Bescheinigung, die ausgestellt wird, um die
Vollstreckung der Entscheidung zu erleichtern, sollte
kein Rechtsbehelf möglich sein. Sie sollte nur Gegen-
stand einer Klage auf Berichtigung sein, wenn ein mate-
rieller Fehler vorliegt, d. h., wenn in der Bescheinigung
der Inhalt der Entscheidung nicht korrekt wiedergegeben
ist.

(25) Die Zentralen Behörden sollten sowohl allgemein als
auch in besonderen Fällen, einschließlich zur Förderung
der gütlichen Beilegung von die elterliche Verantwortung
betreffenden Familienstreitigkeiten, zusammenarbeiten.
Zu diesem Zweck beteiligen sich die Zentralen Behörden
an dem Europäischen Justiziellen Netz für Zivil- und
Handelssachen, das mit der Entscheidung des Rates vom
28. Mai 2001 zur Einrichtung eines Europäischen Justi-
ziellen Netzes für Zivil- und Handelssachen (1) einge-
richtet wurde.

(26) Die Kommission sollte die von den Mitgliedstaaten über-
mittelten Listen mit den zuständigen Gerichten und den
Rechtsbehelfen veröffentlichen und aktualisieren.

(27) Die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen
Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modali-
täten für die Ausübung der der Kommission übertrage-
nen Durchführungsbefugnisse (2) erlassen werden.

(28) Diese Verordnung tritt an die Stelle der Verordnung (EG)
Nr. 1347/2000, die somit aufgehoben wird.

(29) Um eine ordnungsgemäße Anwendung dieser Verord-
nung sicherzustellen, sollte die Kommission deren
Durchführung prüfen und gegebenenfalls die notwendi-
gen Änderungen vorschlagen.

(30) Gemäß Artikel 3 des dem Vertrag über die Europäische
Union und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft beigefügten Protokolls über die Position
des Vereinigten Königreichs und Irlands haben diese Mit-
gliedstaaten mitgeteilt, dass sie sich an der Annahme
und Anwendung dieser Verordnung beteiligen möchten.

(31) Gemäß den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die
Europäische Union und dem Vertrag zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft beigefügten Protokolls über
die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an
der Annahme dieser Verordnung, die für Dänemark
nicht bindend oder anwendbar ist.

(32) Da die Ziele dieser Verordnung auf Ebene der Mitglied-
staaten nicht ausreichend erreicht werden können und
daher besser auf Gemeinschaftsebene zu erreichen sind,
kann die Gemeinschaft im Einklang mit dem in Artikel
5 des Vertrags niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig
werden. Entsprechend dem in demselben Artikel
genannten Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese Ver-
ordnung nicht über das für die Erreichung dieser Ziele
erforderliche Maß hinaus.

(33) Diese Verordnung steht im Einklang mit den Grundrech-
ten und Grundsätzen, die mit der Charta der Grund-
rechte der Europäischen Union anerkannt wurden. Sie
zielt insbesondere darauf ab, die Wahrung der Grund-
rechte des Kindes im Sinne des Artikels 24 der Grund-
rechtscharta der Europäischen Union zu gewähr-
leisten —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL I

ANWENDUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Artikel 1

Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt, ungeachtet der Art der Gerichts-
barkeit, für Zivilsachen mit folgendem Gegenstand:

a) die Ehescheidung, die Trennung ohne Auflösung des Ehe-
bandes und die Ungültigerklärung einer Ehe,

b) die Zuweisung, die Ausübung, die Übertragung sowie die
vollständige oder teilweise Entziehung der elterlichen Ver-
antwortung.

(1) ABl. L 174 vom 27.6.2001, S. 25.
(2) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.
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(2) Die in Absatz 1 Buchstabe b) genannten Zivilsachen
betreffen insbesondere:

a) das Sorgerecht und das Umgangsrecht,

b) die Vormundschaft, die Pflegschaft und entsprechende
Rechtsinstitute,

c) die Bestimmung und den Aufgabenbereich jeder Person
oder Stelle, die für die Person oder das Vermögen des Kin-
des verantwortlich ist, es vertritt oder ihm beisteht,

d) die Unterbringung des Kindes in einer Pflegefamilie oder
einem Heim,

e) die Maßnahmen zum Schutz des Kindes im Zusammen-
hang mit der Verwaltung und Erhaltung seines Vermögens
oder der Verfügung darüber.

(3) Diese Verordnung gilt nicht für

a) die Feststellung und die Anfechtung des Eltern-Kind-Ver-
hältnisses,

b) Adoptionsentscheidungen und Maßnahmen zur Vorberei-
tung einer Adoption sowie die Ungültigerklärung und den
Widerruf der Adoption,

c) Namen und Vornamen des Kindes,

d) die Volljährigkeitserklärung,

e) Unterhaltspflichten,

f) Trusts und Erbschaften,

g) Maßnahmen infolge von Straftaten, die von Kindern began-
gen wurden.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

1. „Gericht“ alle Behörden der Mitgliedstaaten, die für Rechts-
sachen zuständig sind, die gemäß Artikel 1 in den Anwen-
dungsbereich dieser Verordnung fallen;

2. „Richter“ einen Richter oder Amtsträger, dessen Zuständig-
keiten denen eines Richters in Rechtssachen entsprechen,
die in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen;

3. „Mitgliedstaat“ jeden Mitgliedstaat mit Ausnahme Däne-
marks;

4. „Entscheidung“ jede von einem Gericht eines Mitgliedstaats
erlassene Entscheidung über die Ehescheidung, die Tren-
nung ohne Auflösung des Ehebandes oder die Ungültig-
erklärung einer Ehe sowie jede Entscheidung über die elter-
liche Verantwortung, ohne Rücksicht auf die Bezeichnung
der jeweiligen Entscheidung, wie Urteil oder Beschluss;

5. „Ursprungsmitgliedstaat“ den Mitgliedstaat, in dem die zu
vollstreckende Entscheidung ergangen ist;

6. „Vollstreckungsmitgliedstaat“ den Mitgliedstaat, in dem die
Entscheidung vollstreckt werden soll;

7. „elterliche Verantwortung“ die gesamten Rechte und Pflich-
ten, die einer natürlichen oder juristischen Person durch
Entscheidung oder kraft Gesetzes oder durch eine rechtlich
verbindliche Vereinbarung betreffend die Person oder das
Vermögen eines Kindes übertragen wurden. Elterliche Ver-
antwortung umfasst insbesondere das Sorge- und das
Umgangsrecht;

8. „Träger der elterlichen Verantwortung“ jede Person, die die
elterliche Verantwortung für ein Kind ausübt;

9. „Sorgerecht“ die Rechte und Pflichten, die mit der Sorge für
die Person eines Kindes verbunden sind, insbesondere das
Recht auf die Bestimmung des Aufenthaltsortes des Kindes;

10. „Umgangsrecht“ insbesondere auch das Recht, das Kind für
eine begrenzte Zeit an einen anderen Ort als seinen
gewöhnlichen Aufenthaltsort zu bringen;

11. „widerrechtliches Verbringen oder Zurückhalten eines Kin-
des“ das Verbringen oder Zurückhalten eines Kindes, wenn

a) dadurch das Sorgerecht verletzt wird, das aufgrund
einer Entscheidung oder kraft Gesetzes oder aufgrund
einer rechtlich verbindlichen Vereinbarung nach dem
Recht des Mitgliedstaats besteht, in dem das Kind
unmittelbar vor dem Verbringen oder Zurückhalten sei-
nen gewöhnlichen Aufenthalt hatte,

und

b) das Sorgerecht zum Zeitpunkt des Verbringens oder
Zurückhaltens allein oder gemeinsam tatsächlich aus-
geübt wurde oder ausgeübt worden wäre, wenn das
Verbringen oder Zurückhalten nicht stattgefunden hät-
te. Von einer gemeinsamen Ausübung des Sorgerechts
ist auszugehen, wenn einer der Träger der elterlichen
Verantwortung aufgrund einer Entscheidung oder kraft
Gesetzes nicht ohne die Zustimmung des anderen Trä-
gers der elterlichen Verantwortung über den Aufent-
haltsort des Kindes bestimmen kann.
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KAPITEL II

ZUSTÄNDIGKEIT

ABSCHNITT 1

Ehescheidung, Trennung ohne Auflösung des Ehebandes und
Ungültigerklärung einer Ehe

Artikel 3

Allgemeine Zuständigkeit

(1) Für Entscheidungen über die Ehescheidung, die Tren-
nung ohne Auflösung des Ehebandes oder die Ungültigerklä-
rung einer Ehe, sind die Gerichte des Mitgliedstaats zuständig,

a) in dessen Hoheitsgebiet

— beide Ehegatten ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben
oder

— die Ehegatten zuletzt beide ihren gewöhnlichen Aufent-
halt hatten, sofern einer von ihnen dort noch seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat, oder

— der Antragsgegner seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat
oder

— im Fall eines gemeinsamen Antrags einer der Ehegatten
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat oder

— der Antragsteller seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat,
wenn er sich dort seit mindestens einem Jahr unmittel-
bar vor der Antragstellung aufgehalten hat, oder

— der Antragsteller seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat,
wenn er sich dort seit mindestens sechs Monaten
unmittelbar vor der Antragstellung aufgehalten hat und
entweder Staatsangehöriger des betreffenden Mitglied-
staats ist oder, im Fall des Vereinigten Königreichs und
Irlands, dort sein „domicile“ hat;

b) dessen Staatsangehörigkeit beide Ehegatten besitzen, oder,
im Fall des Vereinigten Königreichs und Irlands, in dem sie
ihr gemeinsames „domicile“ haben.

(2) Der Begriff „domicile“ im Sinne dieser Verordnung
bestimmt sich nach dem Recht des Vereinigten Königreichs
und Irlands.

Artikel 4

Gegenantrag

Das Gericht, bei dem ein Antrag gemäß Artikel 3 anhängig ist,
ist auch für einen Gegenantrag zuständig, sofern dieser in den
Anwendungsbereich dieser Verordnung fällt.

Artikel 5

Umwandlung einer Trennung ohne Auflösung des
Ehebandes in eine Ehescheidung

Unbeschadet des Artikels 3 ist das Gericht eines Mitgliedstaats,
das eine Entscheidung über eine Trennung ohne Auflösung des
Ehebandes erlassen hat, auch für die Umwandlung dieser Ent-
scheidung in eine Ehescheidung zuständig, sofern dies im
Recht dieses Mitgliedstaats vorgesehen ist.

Artikel 6

Ausschließliche Zuständigkeit nach den Artikeln 3, 4
und 5

Gegen einen Ehegatten, der

a) seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Hoheitsgebiet eines
Mitgliedstaats hat oder

b) Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats ist oder im Fall des
Vereinigten Königreichs und Irlands sein „domicile“ im
Hoheitsgebiet eines dieser Mitgliedstaaten hat,

darf ein Verfahren vor den Gerichten eines anderen Mitglied-
staats nur nach Maßgabe der Artikel 3, 4 und 5 geführt wer-
den.

Artikel 7

Restzuständigkeit

(1) Soweit sich aus den Artikeln 3, 4 und 5 keine Zustän-
digkeit eines Gerichts eines Mitgliedstaats ergibt, bestimmt sich
die Zuständigkeit in jedem Mitgliedstaat nach dem Recht dieses
Staates.

(2) Jeder Staatsangehörige eines Mitgliedstaats, der seinen
gewöhnlichen Aufenthalt im Hoheitsgebiet eines anderen Mit-
gliedstaats hat, kann die in diesem Staat geltenden Zuständig-
keitsvorschriften wie ein Inländer gegenüber einem Antragsgeg-
ner geltend machen, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt nicht
im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats hat oder die Staatsange-
hörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt oder im Fall des Vereinig-
ten Königreichs und Irlands sein „domicile“ nicht im Hoheits-
gebiet eines dieser Mitgliedstaaten hat.

ABSCHNITT 2

Elterliche Verantwortung

Artikel 8

Allgemeine Zuständigkeit

(1) Für Entscheidungen, die die elterliche Verantwortung
betreffen, sind die Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, in
dem das Kind zum Zeitpunkt der Antragstellung seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat.
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(2) Absatz 1 findet vorbehaltlich der Artikel 9, 10 und 12
Anwendung.

Artikel 9

Aufrechterhaltung der Zuständigkeit des früheren
gewöhnlichen Aufenthaltsortes des Kindes

(1) Beim rechtmäßigen Umzug eines Kindes von einem Mit-
gliedstaat in einen anderen, durch den es dort einen neuen
gewöhnlichen Aufenthalt erlangt, verbleibt abweichend von
Artikel 8 die Zuständigkeit für eine Änderung einer vor dem
Umzug des Kindes in diesem Mitgliedstaat ergangenen Ent-
scheidung über das Umgangsrecht während einer Dauer von
drei Monaten nach dem Umzug bei den Gerichten des früheren
gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes, wenn sich der laut der
Entscheidung über das Umgangsrecht umgangsberechtigte
Elternteil weiterhin gewöhnlich in dem Mitgliedstaat des frühe-
ren gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes aufhält.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn der umgangs-
berechtigte Elternteil im Sinne des Absatzes 1 die Zuständigkeit
der Gerichte des Mitgliedstaats des neuen gewöhnlichen Auf-
enthalts des Kindes dadurch anerkannt hat, dass er sich an Ver-
fahren vor diesen Gerichten beteiligt, ohne ihre Zuständigkeit
anzufechten.

Artikel 10

Zuständigkeit in Fällen von Kindesentführung

Bei widerrechtlichem Verbringen oder Zurückhalten eines Kin-
des bleiben die Gerichte des Mitgliedstaats, in dem das Kind
unmittelbar vor dem widerrechtlichen Verbringen oder Zurück-
halten seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte, so lange zustän-
dig, bis das Kind einen gewöhnlichen Aufenthalt in einem
anderen Mitgliedstaat erlangt hat und

a) jede sorgeberechtigte Person, Behörde oder sonstige Stelle
dem Verbringen oder Zurückhalten zugestimmt hat

oder

b) das Kind sich in diesem anderen Mitgliedstaat mindestens
ein Jahr aufgehalten hat, nachdem die sorgeberechtigte Per-
son, Behörde oder sonstige Stelle seinen Aufenthaltsort
kannte oder hätte kennen müssen und sich das Kind in sei-
ner neuen Umgebung eingelebt hat, sofern eine der folgen-
den Bedingungen erfüllt ist:

i) Innerhalb eines Jahres, nachdem der Sorgeberechtigte
den Aufenthaltsort des Kindes kannte oder hätte ken-
nen müssen, wurde kein Antrag auf Rückgabe des Kin-
des bei den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats
gestellt, in den das Kind verbracht wurde oder in dem
es zurückgehalten wird;

ii) ein von dem Sorgeberechtigten gestellter Antrag auf
Rückgabe wurde zurückgezogen, und innerhalb der in
Ziffer i) genannten Frist wurde kein neuer Antrag
gestellt;

iii) ein Verfahren vor dem Gericht des Mitgliedstaats, in
dem das Kind unmittelbar vor dem widerrechtlichen
Verbringen oder Zurückhalten seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hatte, wurde gemäß Artikel 11 Absatz 7
abgeschlossen;

iv) von den Gerichten des Mitgliedstaats, in dem das Kind
unmittelbar vor dem widerrechtlichen Verbringen oder
Zurückhalten seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte,
wurde eine Sorgerechtsentscheidung erlassen, in der die
Rückgabe des Kindes nicht angeordnet wird.

Artikel 11

Rückgabe des Kindes

(1) Beantragt eine sorgeberechtigte Person, Behörde oder
sonstige Stelle bei den zuständigen Behörden eines Mitglied-
staats eine Entscheidung auf der Grundlage des Haager Über-
einkommens vom 25. Oktober 1980 über die zivilrechtlichen
Aspekte internationaler Kindesentführung (nachstehend „Haa-
ger Übereinkommen von 1980“ genannt), um die Rückgabe
eines Kindes zu erwirken, das widerrechtlich in einen anderen
als den Mitgliedstaat verbracht wurde oder dort zurückgehalten
wird, in dem das Kind unmittelbar vor dem widerrechtlichen
Verbringen oder Zurückhalten seinen gewöhnlichen Aufenthalt
hatte, so gelten die Absätze 2 bis 8.

(2) Bei Anwendung der Artikel 12 und 13 des Haager Über-
einkommens von 1980 ist sicherzustellen, dass das Kind die
Möglichkeit hat, während des Verfahrens gehört zu werden,
sofern dies nicht aufgrund seines Alters oder seines Reifegrads
unangebracht erscheint.

(3) Das Gericht, bei dem die Rückgabe eines Kindes nach
Absatz 1 beantragt wird, befasst sich mit gebotener Eile mit
dem Antrag und bedient sich dabei der zügigsten Verfahren
des nationalen Rechts.

Unbeschadet des Unterabsatzes 1 erlässt das Gericht seine
Anordnung spätestens sechs Wochen nach seiner Befassung
mit dem Antrag, es sei denn, dass dies aufgrund außergewöhn-
licher Umstände nicht möglich ist.

(4) Ein Gericht kann die Rückgabe eines Kindes aufgrund
des Artikels 13 Buchstabe b) des Haager Übereinkommens von
1980 nicht verweigern, wenn nachgewiesen ist, dass angemes-
sene Vorkehrungen getroffen wurden, um den Schutz des Kin-
des nach seiner Rückkehr zu gewährleisten.

(5) Ein Gericht kann die Rückgabe eines Kindes nicht ver-
weigern, wenn der Person, die die Rückgabe des Kindes bean-
tragt hat, nicht die Gelegenheit gegeben wurde, gehört zu wer-
den.

(6) Hat ein Gericht entschieden, die Rückgabe des Kindes
gemäß Artikel 13 des Haager Übereinkommens von 1980
abzulehnen, so muss es nach dem nationalen Recht dem
zuständigen Gericht oder der Zentralen Behörde des Mitglied-
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staats, in dem das Kind unmittelbar vor dem widerrechtlichen
Verbringen oder Zurückhalten seinen gewöhnlichen Aufenthalt
hatte, unverzüglich entweder direkt oder über seine Zentrale
Behörde eine Abschrift der gerichtlichen Entscheidung, die
Rückgabe abzulehnen, und die entsprechenden Unterlagen, ins-
besondere eine Niederschrift der Anhörung, übermitteln. Alle
genannten Unterlagen müssen dem Gericht binnen einem
Monat ab dem Datum der Entscheidung, die Rückgabe abzu-
lehnen, vorgelegt werden.

(7) Sofern die Gerichte des Mitgliedstaats, in dem das Kind
unmittelbar vor dem widerrechtlichen Verbringen oder Zurück-
halten seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte, nicht bereits von
einer der Parteien befasst wurden, muss das Gericht oder die
Zentrale Behörde, das/die die Mitteilung gemäß Absatz 6
erhält, die Parteien hiervon unterrichten und sie einladen, bin-
nen drei Monaten ab Zustellung der Mitteilung Anträge gemäß
dem nationalen Recht beim Gericht einzureichen, damit das
Gericht die Frage des Sorgerechts prüfen kann.

Unbeschadet der in dieser Verordnung festgelegten Zuständig-
keitsregeln schließt das Gericht den Fall ab, wenn innerhalb
dieser Frist keine Anträge bei dem Gericht eingegangen sind.

(8) Ungeachtet einer nach Artikel 13 des Haager Überein-
kommens von 1980 ergangenen Entscheidung, mit der die
Rückgabe des Kindes verweigert wird, ist eine spätere Entschei-
dung, mit der die Rückgabe des Kindes angeordnet wird und
die von einem nach dieser Verordnung zuständigen Gericht
erlassen wird, im Einklang mit Kapitel III Abschnitt 4 voll-
streckbar, um die Rückgabe des Kindes sicherzustellen.

Artikel 12

Vereinbarung über die Zuständigkeit

(1) Die Gerichte des Mitgliedstaats, in dem nach Artikel 3
über einen Antrag auf Ehescheidung, Trennung ohne Auf-
lösung des Ehebandes oder Ungültigerklärung einer Ehe zu ent-
scheiden ist, sind für alle Entscheidungen zuständig, die die mit
diesem Antrag verbundene elterliche Verantwortung betreffen,
wenn

a) zumindest einer der Ehegatten die elterliche Verantwortung
für das Kind hat

und

b) die Zuständigkeit der betreffenden Gerichte von den Ehe-
gatten oder von den Trägern der elterlichen Verantwortung
zum Zeitpunkt der Anrufung des Gerichts ausdrücklich
oder auf andere eindeutige Weise anerkannt wurde und im
Einklang mit dem Wohl des Kindes steht.

(2) Die Zuständigkeit gemäß Absatz 1 endet,

a) sobald die stattgebende oder abweisende Entscheidung über
den Antrag auf Ehescheidung, Trennung ohne Auflösung
des Ehebandes oder Ungültigerklärung einer Ehe rechtskräf-
tig geworden ist,

b) oder in den Fällen, in denen zu dem unter Buchstabe a)
genannten Zeitpunkt noch ein Verfahren betreffend die
elterliche Verantwortung anhängig ist, sobald die Entschei-
dung in diesem Verfahren rechtskräftig geworden ist,

c) oder sobald die unter den Buchstaben a) und b) genannten
Verfahren aus einem anderen Grund beendet worden sind.

(3) Die Gerichte eines Mitgliedstaats sind ebenfalls zuständig
in Bezug auf die elterliche Verantwortung in anderen als den in
Absatz 1 genannten Verfahren, wenn

a) eine wesentliche Bindung des Kindes zu diesem Mitglied-
staat besteht, insbesondere weil einer der Träger der elterli-
chen Verantwortung in diesem Mitgliedstaat seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat oder das Kind die Staatsange-
hörigkeit dieses Mitgliedstaats besitzt,

und

b) alle Parteien des Verfahrens zum Zeitpunkt der Anrufung
des Gerichts die Zuständigkeit ausdrücklich oder auf andere
eindeutige Weise anerkannt haben und die Zuständigkeit in
Einklang mit dem Wohl des Kindes steht.

(4) Hat das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem
Drittstaat, der nicht Vertragspartei des Haager Übereinkom-
mens vom 19. Oktober 1996 über die Zuständigkeit, das anzu-
wendende Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusam-
menarbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung und
der Maßnahmen zum Schutz von Kindern ist, so ist davon aus-
zugehen, dass die auf diesen Artikel gestützte Zuständigkeit
insbesondere dann in Einklang mit dem Wohl des Kindes steht,
wenn sich ein Verfahren in dem betreffenden Drittstaat als
unmöglich erweist.

Artikel 13

Zuständigkeit aufgrund der Anwesenheit des Kindes

(1) Kann der gewöhnliche Aufenthalt des Kindes nicht fest-
gestellt werden und kann die Zuständigkeit nicht gemäß Arti-
kel 12 bestimmt werden, so sind die Gerichte des Mitgliedstaats
zuständig, in dem sich das Kind befindet.

(2) Absatz 1 gilt auch für Kinder, die Flüchtlinge oder, auf-
grund von Unruhen in ihrem Land, ihres Landes Vertriebene
sind.

Artikel 14

Restzuständigkeit

Soweit sich aus den Artikeln 8 bis 13 keine Zuständigkeit eines
Gerichts eines Mitgliedstaats ergibt, bestimmt sich die Zustän-
digkeit in jedem Mitgliedstaat nach dem Recht dieses Staates.
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Artikel 15

Verweisung an ein Gericht, das den Fall besser beurteilen
kann

(1) In Ausnahmefällen und sofern dies dem Wohl des Kindes
entspricht, kann das Gericht eines Mitgliedstaats, das für die
Entscheidung in der Hauptsache zuständig ist, in dem Fall, dass
seines Erachtens ein Gericht eines anderen Mitgliedstaats, zu
dem das Kind eine besondere Bindung hat, den Fall oder einen
bestimmten Teil des Falls besser beurteilen kann,

a) die Prüfung des Falls oder des betreffenden Teils des Falls
aussetzen und die Parteien einladen, beim Gericht dieses
anderen Mitgliedstaats einen Antrag gemäß Absatz 4 zu
stellen, oder

b) ein Gericht eines anderen Mitgliedstaats ersuchen, sich
gemäß Absatz 5 für zuständig zu erklären.

(2) Absatz 1 findet Anwendung

a) auf Antrag einer der Parteien oder

b) von Amts wegen oder

c) auf Antrag des Gerichts eines anderen Mitgliedstaats, zu
dem das Kind eine besondere Bindung gemäß Absatz 3
hat.

Die Verweisung von Amts wegen oder auf Antrag des Gerichts
eines anderen Mitgliedstaats erfolgt jedoch nur, wenn mindes-
tens eine der Parteien ihr zustimmt.

(3) Es wird davon ausgegangen, dass das Kind eine beson-
dere Bindung im Sinne des Absatzes 1 zu dem Mitgliedstaat
hat, wenn

a) nach Anrufung des Gerichts im Sinne des Absatzes 1 das
Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt in diesem Mitglied-
staat erworben hat oder

b) das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt in diesem Mit-
gliedstaat hatte oder

c) das Kind die Staatsangehörigkeit dieses Mitgliedstaats
besitzt oder

d) ein Träger der elterlichen Verantwortung seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt in diesem Mitgliedstaat hat oder

e) die Streitsache Maßnahmen zum Schutz des Kindes im
Zusammenhang mit der Verwaltung oder der Erhaltung des
Vermögens des Kindes oder der Verfügung über dieses Ver-
mögen betrifft und sich dieses Vermögen im Hoheitsgebiet
dieses Mitgliedstaats befindet.

(4) Das Gericht des Mitgliedstaats, das für die Entscheidung
in der Hauptsache zuständig ist, setzt eine Frist, innerhalb
deren die Gerichte des anderen Mitgliedstaats gemäß Absatz 1
angerufen werden müssen.

Werden die Gerichte innerhalb dieser Frist nicht angerufen, so
ist das befasste Gericht weiterhin nach den Artikeln 8 bis 14
zuständig.

(5) Diese Gerichte dieses anderen Mitgliedstaats können sich,
wenn dies aufgrund der besonderen Umstände des Falls dem
Wohl des Kindes entspricht, innerhalb von sechs Wochen nach
ihrer Anrufung gemäß Absatz 1 Buchstabe a) oder b) für
zuständig erklären. In diesem Fall erklärt sich das zuerst ange-
rufene Gericht für unzuständig. Anderenfalls ist das zuerst
angerufene Gericht weiterhin nach den Artikeln 8 bis 14
zuständig.

(6) Die Gerichte arbeiten für die Zwecke dieses Artikels ent-
weder direkt oder über die nach Artikel 53 bestimmten Zentra-
len Behörden zusammen.

ABSCHNITT 3

Gemeinsame Bestimmungen

Artikel 16

Anrufung eines Gerichts

(1) Ein Gericht gilt als angerufen

a) zu dem Zeitpunkt, zu dem das verfahrenseinleitende
Schriftstück oder ein gleichwertiges Schriftstück bei Gericht
eingereicht wurde, vorausgesetzt, dass der Antragsteller es
in der Folge nicht versäumt hat, die ihm obliegenden Maß-
nahmen zu treffen, um die Zustellung des Schriftstücks an
den Antragsgegner zu bewirken,

oder

b) falls die Zustellung an den Antragsgegner vor Einreichung
des Schriftstücks bei Gericht zu bewirken ist, zu dem Zeit-
punkt, zu dem die für die Zustellung verantwortliche Stelle
das Schriftstück erhalten hat, vorausgesetzt, dass der
Antragsteller es in der Folge nicht versäumt hat, die ihm
obliegenden Maßnahmen zu treffen, um das Schriftstück
bei Gericht einzureichen.

Artikel 17

Prüfung der Zuständigkeit

Das Gericht eines Mitgliedstaats hat sich von Amts wegen für
unzuständig zu erklären, wenn es in einer Sache angerufen
wird, für die es nach dieser Verordnung keine Zuständigkeit
hat und für die das Gericht eines anderen Mitgliedstaats auf-
grund dieser Verordnung zuständig ist.
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Artikel 18

Prüfung der Zulässigkeit

(1) Lässt sich ein Antragsgegner, der seinen gewöhnlichen
Aufenthalt nicht in dem Mitgliedstaat hat, in dem das Verfah-
ren eingeleitet wurde, auf das Verfahren nicht ein, so hat das
zuständige Gericht das Verfahren so lange auszusetzen, bis fest-
gestellt ist, dass es dem Antragsgegner möglich war, das verfah-
renseinleitende Schriftstück oder ein gleichwertiges Schriftstück
so rechtzeitig zu empfangen, dass er sich verteidigen konnte,
oder dass alle hierzu erforderlichen Maßnahmen getroffen wur-
den.

(2) Artikel 19 der Verordnung (EG) Nr. 1348/2000 findet
statt Absatz 1 Anwendung, wenn das verfahrenseinleitende
Schriftstück oder ein gleichwertiges Schriftstück nach Maßgabe
jener Verordnung von einem Mitgliedstaat in einen anderen zu
übermitteln war.

(3) Sind die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr.
1348/2000 nicht anwendbar, so gilt Artikel 15 des Haager
Übereinkommens vom 15. November 1965 über die Zustel-
lung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke im Aus-
land in Zivil- und Handelssachen, wenn das verfahrenseinlei-
tende Schriftstück oder ein gleichwertiges Schriftstück nach
Maßgabe des genannten Übereinkommens ins Ausland zu
übermitteln war.

Artikel 19

Rechtshängigkeit und abhängige Verfahren

(1) Werden bei Gerichten verschiedener Mitgliedstaaten
Anträge auf Ehescheidung, Trennung ohne Auflösung des Ehe-
bandes oder Ungültigerklärung einer Ehe zwischen denselben
Parteien gestellt, so setzt das später angerufene Gericht das Ver-
fahren von Amts wegen aus, bis die Zuständigkeit des zuerst
angerufenen Gerichts geklärt ist.

(2) Werden bei Gerichten verschiedener Mitgliedstaaten Ver-
fahren bezüglich der elterlichen Verantwortung für ein Kind
wegen desselben Anspruchs anhängig gemacht, so setzt das
später angerufene Gericht das Verfahren von Amts wegen aus,
bis die Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts geklärt
ist.

(3) Sobald die Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts
feststeht, erklärt sich das später angerufene Gericht zugunsten
dieses Gerichts für unzuständig.

In diesem Fall kann der Antragsteller, der den Antrag bei dem
später angerufenen Gericht gestellt hat, diesen Antrag dem
zuerst angerufenen Gericht vorlegen.

Artikel 20

Einstweilige Maßnahmen einschließlich
Schutzmaßnahmen

(1) Die Gerichte eines Mitgliedstaats können in dringenden
Fällen ungeachtet der Bestimmungen dieser Verordnung die
nach dem Recht dieses Mitgliedstaats vorgesehenen einstweili-

gen Maßnahmen einschließlich Schutzmaßnahmen in Bezug
auf in diesem Staat befindliche Personen oder Vermögens-
gegenstände auch dann anordnen, wenn für die Entscheidung
in der Hauptsache gemäß dieser Verordnung ein Gericht eines
anderen Mitgliedstaats zuständig ist.

(2) Die zur Durchführung des Absatzes 1 ergriffenen Maß-
nahmen treten außer Kraft, wenn das Gericht des Mitglied-
staats, das gemäß dieser Verordnung für die Entscheidung in
der Hauptsache zuständig ist, die Maßnahmen getroffen hat,
die es für angemessen hält.

KAPITEL III

ANERKENNUNG UND VOLLSTRECKUNG

ABSCHNITT 1

Anerkennung

Artikel 21

Anerkennung einer Entscheidung

(1) Die in einem Mitgliedstaat ergangenen Entscheidungen
werden in den anderen Mitgliedstaaten anerkannt, ohne dass es
hierfür eines besonderen Verfahrens bedarf.

(2) Unbeschadet des Absatzes 3 bedarf es insbesondere kei-
nes besonderen Verfahrens für die Beschreibung in den Per-
sonenstandsbüchern eines Mitgliedstaats auf der Grundlage
einer in einem anderen Mitgliedstaat ergangenen Entscheidung
über Ehescheidung, Trennung ohne Auflösung des Ehebandes
oder Ungültigerklärung einer Ehe, gegen die nach dem Recht
dieses Mitgliedstaats keine weiteren Rechtsbehelfe eingelegt
werden können.

(3) Unbeschadet des Abschnitts 4 kann jede Partei, die ein
Interesse hat, gemäß den Verfahren des Abschnitts 2 eine Ent-
scheidung über die Anerkennung oder Nichtanerkennung der
Entscheidung beantragen.

Das örtlich zuständige Gericht, das in der Liste aufgeführt ist,
die jeder Mitgliedstaat der Kommission gemäß Artikel 68 mit-
teilt, wird durch das nationale Recht des Mitgliedstaats
bestimmt, in dem der Antrag auf Anerkennung oder Nichtaner-
kennung gestellt wird.

(4) Ist in einem Rechtsstreit vor einem Gericht eines Mit-
gliedstaats die Frage der Anerkennung einer Entscheidung als
Vorfrage zu klären, so kann dieses Gericht hierüber befinden.
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Artikel 22

Gründe für die Nichtanerkennung einer Entscheidung
über eine Ehescheidung, Trennung ohne Auflösung des

Ehebandes oder Ungültigerklärung einer Ehe

Eine Entscheidung, die die Ehescheidung, die Trennung ohne
Auflösung des Ehebandes oder die Ungültigerklärung einer Ehe
betrifft, wird nicht anerkannt,

a) wenn die Anerkennung der öffentlichen Ordnung des Mit-
gliedstaats, in dem sie beantragt wird, offensichtlich wider-
spricht;

b) wenn dem Antragsgegner, der sich auf das Verfahren nicht
eingelassen hat, das verfahrenseinleitende Schriftstück oder
ein gleichwertiges Schriftstück nicht so rechtzeitig und in
einer Weise zugestellt wurde, dass er sich verteidigen konn-
te, es sei denn, es wird festgestellt, dass er mit der Entschei-
dung eindeutig einverstanden ist;

c) wenn die Entscheidung mit einer Entscheidung unvereinbar
ist, die in einem Verfahren zwischen denselben Parteien in
dem Mitgliedstaat, in dem die Anerkennung beantragt wird,
ergangen ist; oder

d) wenn die Entscheidung mit einer früheren Entscheidung
unvereinbar ist, die in einem anderen Mitgliedstaat oder in
einem Drittstaat zwischen denselben Parteien ergangen ist,
sofern die frühere Entscheidung die notwendigen Voraus-
setzungen für ihre Anerkennung in dem Mitgliedstaat
erfüllt, in dem die Anerkennung beantragt wird.

Artikel 23

Gründe für die Nichtanerkennung einer Entscheidung
über die elterliche Verantwortung

Eine Entscheidung über die elterliche Verantwortung wird nicht
anerkannt,

a) wenn die Anerkennung der öffentlichen Ordnung des Mit-
gliedstaats, in dem sie beantragt wird, offensichtlich wider-
spricht, wobei das Wohl des Kindes zu berücksichtigen ist;

b) wenn die Entscheidung – ausgenommen in dringenden Fäl-
len – ergangen ist, ohne dass das Kind die Möglichkeit hat-
te, gehört zu werden, und damit wesentliche verfahrens-
rechtliche Grundsätze des Mitgliedstaats, in dem die Aner-
kennung beantragt wird, verletzt werden;

c) wenn der betreffenden Person, die sich auf das Verfahren
nicht eingelassen hat, das verfahrenseinleitende Schriftstück
oder ein gleichwertiges Schriftstück nicht so rechtzeitig
und in einer Weise zugestellt wurde, dass sie sich verteidi-
gen konnte, es sei denn, es wird festgestellt, dass sie mit
der Entscheidung eindeutig einverstanden ist;

d) wenn eine Person dies mit der Begründung beantragt, dass
die Entscheidung in ihre elterliche Verantwortung eingreift,
falls die Entscheidung ergangen ist, ohne dass diese Person
die Möglichkeit hatte, gehört zu werden;

e) wenn die Entscheidung mit einer späteren Entscheidung
über die elterliche Verantwortung unvereinbar ist, die in
dem Mitgliedstaat, in dem die Anerkennung beantragt wird,
ergangen ist;

f) wenn die Entscheidung mit einer späteren Entscheidung
über die elterliche Verantwortung unvereinbar ist, die in
einem anderen Mitgliedstaat oder in dem Drittstaat, in dem
das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, ergangen ist,
sofern die spätere Entscheidung die notwendigen Vorausset-
zungen für ihre Anerkennung in dem Mitgliedstaat erfüllt,
in dem die Anerkennung beantragt wird;

oder

g) wenn das Verfahren des Artikels 56 nicht eingehalten wur-
de.

Artikel 24

Verbot der Nachprüfung der Zuständigkeit des Gerichts
des Ursprungsmitgliedstaats

Die Zuständigkeit des Gerichts des Ursprungsmitgliedstaats darf
nicht überprüft werden. Die Überprüfung der Vereinbarkeit mit
der öffentlichen Ordnung gemäß Artikel 22 Buchstabe a) und
Artikel 23 Buchstabe a) darf sich nicht auf die Zuständigkeits-
vorschriften der Artikel 3 bis 14 erstrecken.

Artikel 25

Unterschiede beim anzuwendenden Recht

Die Anerkennung einer Entscheidung darf nicht deshalb abge-
lehnt werden, weil eine Ehescheidung, Trennung ohne Auf-
lösung des Ehebandes oder Ungültigerklärung einer Ehe nach
dem Recht des Mitgliedstaats, in dem die Anerkennung bean-
tragt wird, unter Zugrundelegung desselben Sachverhalts nicht
zulässig wäre.

Artikel 26

Ausschluss einer Nachprüfung in der Sache

Die Entscheidung darf keinesfalls in der Sache selbst nach-
geprüft werden.

Artikel 27

Aussetzung des Verfahrens

(1) Das Gericht eines Mitgliedstaats, vor dem die Anerken-
nung einer in einem anderen Mitgliedstaat ergangenen Ent-
scheidung beantragt wird, kann das Verfahren aussetzen, wenn
gegen die Entscheidung ein ordentlicher Rechtsbehelf eingelegt
wurde.
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(2) Das Gericht eines Mitgliedstaats, bei dem die Anerken-
nung einer in Irland oder im Vereinigten Königreich ergange-
nen Entscheidung beantragt wird, kann das Verfahren ausset-
zen, wenn die Vollstreckung der Entscheidung im Ursprungs-
mitgliedstaat wegen der Einlegung eines Rechtsbehelfs einstwei-
len eingestellt ist.

ABSCHNITT 2

Antrag auf Vollstreckbarerklärung

Artikel 28

Vollstreckbare Entscheidungen

(1) Die in einem Mitgliedstaat ergangenen Entscheidungen
über die elterliche Verantwortung für ein Kind, die in diesem
Mitgliedstaat vollstreckbar sind und die zugestellt worden sind,
werden in einem anderen Mitgliedstaat vollstreckt, wenn sie
dort auf Antrag einer berechtigten Partei für vollstreckbar
erklärt wurden.

(2) Im Vereinigten Königreich wird eine derartige Entschei-
dung jedoch in England und Wales, in Schottland oder in
Nordirland erst vollstreckt, wenn sie auf Antrag einer berech-
tigten Partei zur Vollstreckung in dem betreffenden Teil des
Vereinigten Königreichs registriert worden ist.

Artikel 29

Örtlich zuständiges Gericht

(1) Ein Antrag auf Vollstreckbarerklärung ist bei dem
Gericht zu stellen, das in der Liste aufgeführt ist, die jeder Mit-
gliedstaat der Kommission gemäß Artikel 68 mitteilt.

(2) Das örtlich zuständige Gericht wird durch den gewöhnli-
chen Aufenthalt der Person, gegen die die Vollstreckung erwirkt
werden soll, oder durch den gewöhnlichen Aufenthalt eines
Kindes, auf das sich der Antrag bezieht, bestimmt.

Befindet sich keiner der in Unterabsatz 1 angegebenen Orte im
Vollstreckungsmitgliedstaat, so wird das örtlich zuständige
Gericht durch den Ort der Vollstreckung bestimmt.

Artikel 30

Verfahren

(1) Für die Stellung des Antrags ist das Recht des Vollstre-
ckungsmitgliedstaats maßgebend.

(2) Der Antragsteller hat für die Zustellung im Bezirk des
angerufenen Gerichts ein Wahldomizil zu begründen. Ist das
Wahldomizil im Recht des Vollstreckungsmitgliedstaats nicht
vorgesehen, so hat der Antragsteller einen Zustellungsbevoll-
mächtigten zu benennen.

(3) Dem Antrag sind die in den Artikeln 37 und 39 auf-
geführten Urkunden beizufügen.

Artikel 31

Entscheidung des Gerichts

(1) Das mit dem Antrag befasste Gericht erlässt seine Ent-
scheidung ohne Verzug und ohne dass die Person, gegen die
die Vollstreckung erwirkt werden soll, noch das Kind in diesem
Abschnitt des Verfahrens Gelegenheit erhalten, eine Erklärung
abzugeben.

(2) Der Antrag darf nur aus einem der in den Artikeln 22,
23 und 24 aufgeführten Gründe abgelehnt werden.

(3) Die Entscheidung darf keinesfalls in der Sache selbst
nachgeprüft werden.

Artikel 32

Mitteilung der Entscheidung

Die über den Antrag ergangene Entscheidung wird dem
Antragsteller vom Urkundsbeamten der Geschäftsstelle unver-
züglich in der Form mitgeteilt, die das Recht des Vollstre-
ckungsmitgliedstaats vorsieht.

Artikel 33

Rechtsbehelf

(1) Gegen die Entscheidung über den Antrag auf Vollstreck-
barerklärung kann jede Partei einen Rechtsbehelf einlegen.

(2) Der Rechtsbehelf wird bei dem Gericht eingelegt, das in
der Liste aufgeführt ist, die jeder Mitgliedstaat der Kommission
gemäß Artikel 68 mitteilt.

(3) Über den Rechtsbehelf wird nach den Vorschriften ent-
schieden, die für Verfahren mit beiderseitigem rechtlichen
Gehör maßgebend sind.

(4) Wird der Rechtsbehelf von der Person eingelegt, die den
Antrag auf Vollstreckbarerklärung gestellt hat, so wird die Par-
tei, gegen die die Vollstreckung erwirkt werden soll, aufgefor-
dert, sich auf das Verfahren einzulassen, das bei dem mit dem
Rechtsbehelf befassten Gericht anhängig ist. Lässt sich die
betreffende Person auf das Verfahren nicht ein, so gelten die
Bestimmungen des Artikels 18.

(5) Der Rechtsbehelf gegen die Vollstreckbarerklärung ist
innerhalb eines Monats nach ihrer Zustellung einzulegen. Hat
die Partei, gegen die die Vollstreckung erwirkt werden soll,
ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat
als dem, in dem die Vollstreckbarerklärung erteilt worden ist,
so beträgt die Frist für den Rechtsbehelf zwei Monate und
beginnt mit dem Tag, an dem die Vollstreckbarerklärung ihr
entweder persönlich oder in ihrer Wohnung zugestellt worden
ist. Eine Verlängerung dieser Frist wegen weiter Entfernung ist
ausgeschlossen.
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Artikel 34

Für den Rechtsbehelf zuständiges Gericht und Anfechtung
der Entscheidung über den Rechtsbehelf

Die Entscheidung, die über den Rechtsbehelf ergangen ist, kann
nur im Wege der Verfahren angefochten werden, die in der
Liste genannt sind, die jeder Mitgliedstaat der Kommission
gemäß Artikel 68 mitteilt.

Artikel 35

Aussetzung des Verfahrens

(1) Das nach Artikel 33 oder Artikel 34 mit dem Rechts-
behelf befasste Gericht kann auf Antrag der Partei, gegen die
die Vollstreckung erwirkt werden soll, das Verfahren aussetzen,
wenn im Ursprungsmitgliedstaat ein ordentlicher Rechtsbehelf
gegen die Entscheidung eingelegt wurde oder die Frist für einen
solchen Rechtsbehelf noch nicht verstrichen ist. In letzterem
Fall kann das Gericht eine Frist bestimmen, innerhalb deren
der Rechtsbehelf einzulegen ist.

(2) Ist die Entscheidung in Irland oder im Vereinigten König-
reich ergangen, so gilt jeder im Ursprungsmitgliedstaat statt-
hafte Rechtsbehelf als ordentlicher Rechtsbehelf im Sinne des
Absatzes 1.

Artikel 36

Teilvollstreckung

(1) Ist mit der Entscheidung über mehrere geltend gemachte
Ansprüche entschieden worden und kann die Entscheidung
nicht in vollem Umfang zur Vollstreckung zugelassen werden,
so lässt das Gericht sie für einen oder mehrere Ansprüche zu.

(2) Der Antragsteller kann eine teilweise Vollstreckung bean-
tragen.

ABSCHNITT 3

Gemeinsame Bestimmungen für die Abschnitte 1 und 2

Artikel 37

Urkunden

(1) Die Partei, die die Anerkennung oder Nichtanerkennung
einer Entscheidung oder deren Vollstreckbarerklärung erwirken
will, hat Folgendes vorzulegen:

a) eine Ausfertigung der Entscheidung, die die für ihre
Beweiskraft erforderlichen Voraussetzungen erfüllt,

und

b) die Bescheinigung nach Artikel 39.

(2) Bei einer im Versäumnisverfahren ergangenen Entschei-
dung hat die Partei, die die Anerkennung einer Entscheidung
oder deren Vollstreckbarerklärung erwirken will, ferner Folgen-
des vorzulegen:

a) die Urschrift oder eine beglaubigte Abschrift der Urkunde,
aus der sich ergibt, dass das verfahrenseinleitende Schrift-
stück oder ein gleichwertiges Schriftstück der Partei, die
sich nicht auf das Verfahren eingelassen hat, zugestellt wur-
de,

oder

b) eine Urkunde, aus der hervorgeht, dass der Antragsgegner
mit der Entscheidung eindeutig einverstanden ist.

Artikel 38

Fehlen von Urkunden

(1) Werden die in Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe b) oder
Absatz 2 aufgeführten Urkunden nicht vorgelegt, so kann das
Gericht eine Frist setzen, innerhalb deren die Urkunden vor-
zulegen sind, oder sich mit gleichwertigen Urkunden begnügen
oder von der Vorlage der Urkunden befreien, wenn es eine wei-
tere Klärung nicht für erforderlich hält.

(2) Auf Verlangen des Gerichts ist eine Übersetzung der
Urkunden vorzulegen. Die Übersetzung ist von einer hierzu in
einem der Mitgliedstaaten befugten Person zu beglaubigen.

Artikel 39

Bescheinigung bei Entscheidungen in Ehesachen und bei
Entscheidungen über die elterliche Verantwortung

Das zuständige Gericht oder die Zuständige Behörde des
Ursprungsmitgliedstaats stellt auf Antrag einer berechtigten Par-
tei eine Bescheinigung unter Verwendung des Formblatts in
Anhang I (Entscheidungen in Ehesachen) oder Anhang II (Ent-
scheidungen über die elterliche Verantwortung) aus.

ABSCHNITT 4

Vollstreckbarkeit bestimmter Entscheidungen über das
Umgangsrecht und bestimmter Entscheidungen, mit denen

die Rückgabe des Kindes angeordnet wird

Artikel 40

Anwendungsbereich

(1) Dieser Abschnitt gilt für

a) das Umgangsrecht

und

b) die Rückgabe eines Kindes infolge einer die Rückgabe des
Kindes anordnenden Entscheidung gemäß Artikel 11
Absatz 8.
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(2) Der Träger der elterlichen Verantwortung kann ungeach-
tet der Bestimmungen dieses Abschnitts die Anerkennung und
Vollstreckung nach Maßgabe der Abschnitte 1 und 2 dieses
Kapitels beantragen.

Artikel 41

Umgangsrecht

(1) Eine in einem Mitgliedstaat ergangene vollstreckbare Ent-
scheidung über das Umgangsrecht im Sinne des Artikels 40
Absatz 1 Buchstabe a), für die eine Bescheinigung nach Absatz
2 im Ursprungsmitgliedstaat ausgestellt wurde, wird in einem
anderen Mitgliedstaat anerkannt und kann dort vollstreckt wer-
den, ohne dass es einer Vollstreckbarerklärung bedarf und ohne
dass die Anerkennung angefochten werden kann.

Auch wenn das nationale Recht nicht vorsieht, dass eine Ent-
scheidung über das Umgangsrecht ungeachtet der Einlegung
eines Rechtsbehelfs von Rechts wegen vollstreckbar ist, kann
das Gericht des Ursprungsmitgliedstaats die Entscheidung für
vollstreckbar erklären.

(2) Der Richter des Ursprungsmitgliedstaats stellt die
Bescheinigung nach Absatz 1 unter Verwendung des Form-
blatts in Anhang III (Bescheinigung über das Umgangsrecht)
nur aus, wenn

a) im Fall eines Versäumnisverfahrens das verfahrenseinlei-
tende Schriftstück oder ein gleichwertiges Schriftstück der
Partei, die sich nicht auf das Verfahren eingelassen hat, so
rechtzeitig und in einer Weise zugestellt wurde, dass sie
sich verteidigen konnte, oder wenn in Fällen, in denen bei
der Zustellung des betreffenden Schriftstücks diese Bedin-
gungen nicht eingehalten wurden, dennoch festgestellt
wird, dass sie mit der Entscheidung eindeutig einverstanden
ist;

b) alle betroffenen Parteien Gelegenheit hatten, gehört zu wer-
den,

und

c) das Kind die Möglichkeit hatte, gehört zu werden, sofern
eine Anhörung nicht aufgrund seines Alters oder seines
Reifegrads unangebracht erschien.

Das Formblatt wird in der Sprache ausgefüllt, in der die Ent-
scheidung abgefasst ist.

(3) Betrifft das Umgangsrecht einen Fall, der bei der Verkün-
dung der Entscheidung einen grenzüberschreitenden Bezug auf-
weist, so wird die Bescheinigung von Amts wegen ausgestellt,
sobald die Entscheidung vollstreckbar oder vorläufig vollstreck-
bar wird. Wird der Fall erst später zu einem Fall mit grenzüber-
schreitendem Bezug, so wird die Bescheinigung auf Antrag
einer der Parteien ausgestellt.

Artikel 42

Rückgabe des Kindes

(1) Eine in einem Mitgliedstaat ergangene vollstreckbare Ent-
scheidung über die Rückgabe des Kindes im Sinne des Artikels
40 Absatz 1 Buchstabe b), für die eine Bescheinigung nach
Absatz 2 im Ursprungsmitgliedstaat ausgestellt wurde, wird in
einem anderen Mitgliedstaat anerkannt und kann dort voll-
streckt werden, ohne dass es einer Vollstreckbarerklärung
bedarf und ohne dass die Anerkennung angefochten werden
kann.

Auch wenn das nationale Recht nicht vorsieht, dass eine in
Artikel 11 Absatz 8 genannte Entscheidung über die Rückgabe
des Kindes ungeachtet der Einlegung eines Rechtsbehelfs von
Rechts wegen vollstreckbar ist, kann das Gericht des
Ursprungsmitgliedstaats die Entscheidung für vollstreckbar
erklären.

(2) Der Richter des Ursprungsmitgliedstaats, der die Ent-
scheidung nach Artikel 40 Absatz 1 Buchstabe b) erlassen hat,
stellt die Bescheinigung nach Absatz 1 nur aus, wenn

a) das Kind die Möglichkeit hatte, gehört zu werden, sofern
eine Anhörung nicht aufgrund seines Alters oder seines
Reifegrads unangebracht erschien,

b) die Parteien die Gelegenheit hatten, gehört zu werden, und

c) das Gericht beim Erlass seiner Entscheidung die Gründe
und Beweismittel berücksichtigt hat, die der nach Artikel
13 des Haager Übereinkommens von 1980 ergangenen
Entscheidung zugrunde liegen.

Ergreift das Gericht oder eine andere Behörde Maßnahmen, um
den Schutz des Kindes nach seiner Rückkehr in den Staat des
gewöhnlichen Aufenthalts sicherzustellen, so sind diese Maß-
nahmen in der Bescheinigung anzugeben.

Der Richter des Ursprungsmitgliedstaats stellt die Bescheini-
gung von Amts wegen unter Verwendung des Formblatts in
Anhang IV (Bescheinigung über die Rückgabe des Kindes) aus.

Das Formblatt wird in der Sprache ausgefüllt, in der die Ent-
scheidung abgefasst ist.

Artikel 43

Klage auf Berichtigung

(1) Für Berichtigungen der Bescheinigung ist das Recht des
Ursprungsmitgliedstaats maßgebend.

(2) Gegen die Ausstellung einer Bescheinigung gemäß Arti-
kel 41 Absatz 1 oder Artikel 42 Absatz 1 sind keine Rechts-
behelfe möglich.
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Artikel 44

Wirksamkeit der Bescheinigung

Die Bescheinigung ist nur im Rahmen der Vollstreckbarkeit des
Urteils wirksam.

Artikel 45

Urkunden

(1) Die Partei, die die Vollstreckung einer Entscheidung
erwirken will, hat Folgendes vorzulegen:

a) eine Ausfertigung der Entscheidung, die die für ihre
Beweiskraft erforderlichen Voraussetzungen erfüllt,

und

b) die Bescheinigung nach Artikel 41 Absatz 1 oder Artikel
42 Absatz 1.

(2) Für die Zwecke dieses Artikels

— wird der Bescheinigung gemäß Artikel 41 Absatz 1 eine
Übersetzung der Nummer 12 betreffend die Modalitäten
der Ausübung des Umgangsrechts beigefügt;

— wird der Bescheinigung gemäß Artikel 42 Absatz 1 eine
Übersetzung der Nummer 14 betreffend die Einzelheiten
der Maßnahmen, die ergriffen wurden, um die Rückgabe
des Kindes sicherzustellen, beigefügt.

Die Übersetzung erfolgt in die oder in eine der Amtssprachen
des Vollstreckungsmitgliedstaats oder in eine andere von ihm
ausdrücklich zugelassene Sprache. Die Übersetzung ist von
einer hierzu in einem der Mitgliedstaaten befugten Person zu
beglaubigen.

ABSCHNITT 5

Öffentliche Urkunden und Vereinbarungen

Artikel 46

Öffentliche Urkunden, die in einem Mitgliedstaat aufgenommen
und vollstreckbar sind, sowie Vereinbarungen zwischen den
Parteien, die in dem Ursprungsmitgliedstaat vollstreckbar sind,
werden unter denselben Bedingungen wie Entscheidungen aner-
kannt und für vollstreckbar erklärt.

ABSCHNITT 6

Sonstige Bestimmungen

Artikel 47

Vollstreckungsverfahren

(1) Für das Vollstreckungsverfahren ist das Recht des Voll-
streckungsmitgliedstaats maßgebend.

(2) Die Vollstreckung einer von einem Gericht eines anderen
Mitgliedstaats erlassenen Entscheidung, die gemäß Abschnitt 2
für vollstreckbar erklärt wurde oder für die eine Bescheinigung
nach Artikel 41 Absatz 1 oder Artikel 42 Absatz 1 ausgestellt
wurde, erfolgt im Vollstreckungsmitgliedstaat unter denselben
Bedingungen, die für in diesem Mitgliedstaat ergangene Ent-
scheidungen gelten.

Insbesondere darf eine Entscheidung, für die eine Bescheini-
gung nach Artikel 41 Absatz 1 oder Artikel 42 Absatz 1 aus-
gestellt wurde, nicht vollstreckt werden, wenn sie mit einer
später ergangenen vollstreckbaren Entscheidung unvereinbar
ist.

Artikel 48

Praktische Modalitäten der Ausübung des Umgangsrechts

(1) Die Gerichte des Vollstreckungsmitgliedstaats können die
praktischen Modalitäten der Ausübung des Umgangsrechts
regeln, wenn die notwendigen Vorkehrungen nicht oder nicht
in ausreichendem Maße bereits in der Entscheidung der für die
Entscheidung der in der Hauptsache zuständigen Gerichte des
Mitgliedstaats getroffen wurden und sofern der Wesensgehalt
der Entscheidung unberührt bleibt.

(2) Die nach Absatz 1 festgelegten praktischen Modalitäten
treten außer Kraft, nachdem die für die Entscheidung in der
Hauptsache zuständigen Gerichte des Mitgliedstaats eine Ent-
scheidung erlassen haben.

Artikel 49

Kosten

Die Bestimmungen dieses Kapitels mit Ausnahme der Bestim-
mungen des Abschnitts 4 gelten auch für die Festsetzung der
Kosten für die nach dieser Verordnung eingeleiteten Verfahren
und die Vollstreckung eines Kostenfestsetzungsbeschlusses.

Artikel 50

Prozesskostenhilfe

Wurde dem Antragsteller im Ursprungsmitgliedstaat ganz oder
teilweise Prozesskostenhilfe oder Kostenbefreiung gewährt, so
genießt er in dem Verfahren nach den Artikeln 21, 28, 41, 42
und 48 hinsichtlich der Prozesskostenhilfe oder der Kostenbe-
freiung die günstigste Behandlung, die das Recht des Vollstre-
ckungsmitgliedstaats vorsieht.

Artikel 51

Sicherheitsleistung, Hinterlegung

Der Partei, die in einem Mitgliedstaat die Vollstreckung einer in
einem anderen Mitgliedstaat ergangenen Entscheidung bean-
tragt, darf eine Sicherheitsleistung oder Hinterlegung, unter
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welcher Bezeichnung es auch sei, nicht aus einem der folgen-
den Gründe auferlegt werden:

a) weil sie in dem Mitgliedstaat, in dem die Vollstreckung
erwirkt werden soll, nicht ihren gewöhnlichen Aufenthalt
hat, oder

b) weil sie nicht die Staatsangehörigkeit dieses Staates besitzt
oder, wenn die Vollstreckung im Vereinigten Königreich
oder in Irland erwirkt werden soll, ihr „domicile“ nicht in
einem dieser Mitgliedstaaten hat.

Artikel 52

Legalisation oder ähnliche Förmlichkeit

Die in den Artikeln 37, 38 und 45 aufgeführten Urkunden
sowie die Urkunde über die Prozessvollmacht, falls eine solche
erteilt wird, bedürfen weder der Legalisation noch einer ähn-
lichen Förmlichkeit.

KAPITEL IV

ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN DEN ZENTRALEN BEHÖRDEN
BEI VERFAHREN BETREFFEND DIE ELTERLICHE VERANT-

WORTUNG

Artikel 53

Bestimmung der Zentralen Behörden

Jeder Mitgliedstaat bestimmt eine oder mehrere Zentrale Behör-
den, die ihn bei der Anwendung dieser Verordnung unterstüt-
zen, und legt ihre räumliche oder sachliche Zuständigkeit fest.
Hat ein Mitgliedstaat mehrere Zentrale Behörden bestimmt, so
sind die Mitteilungen grundsätzlich direkt an die zuständige
Zentrale Behörde zu richten. Wurde eine Mitteilung an eine
nicht zuständige Zentrale Behörde gerichtet, so hat diese die
Mitteilung an die zuständige Zentrale Behörde weiterzuleiten
und den Absender davon in Kenntnis zu setzen.

Artikel 54

Allgemeine Aufgaben

Die Zentralen Behörden stellen Informationen über nationale
Rechtsvorschriften und Verfahren zur Verfügung und ergeifen
Maßnahmen, um die Durchführung dieser Verordnung zu ver-
bessern und die Zusammenarbeit untereinander zu stärken.
Hierzu wird das mit der Entscheidung 2001/470/EG eingerich-
tete Europäische Justizielle Netz für Zivil- und Handelssachen
genutzt.

Artikel 55

Zusammenarbeit in Fällen, die speziell die elterliche
Verantwortung betreffen

Die Zentralen Behörden arbeiten in bestimmten Fällen auf
Antrag der Zentralen Behörde eines anderen Mitgliedstaats oder
des Trägers der elterlichen Verantwortung zusammen, um die
Ziele dieser Verordnung zu verwirklichen. Hierzu treffen sie

folgende Maßnahmen im Einklang mit den Rechtsvorschriften
dieses Mitgliedstaats, die den Schutz personenbezogener Daten
regeln, direkt oder durch Einschaltung anderer Behörden oder
Einrichtungen:

a) Sie holen Informationen ein und tauschen sie aus über

i) die Situation des Kindes,

ii) laufende Verfahren oder

iii) das Kind betreffende Entscheidungen.

b) Sie informieren und unterstützen die Träger der elterlichen
Verantwortung, die die Anerkennung und Vollstreckung
einer Entscheidung, insbesondere über das Umgangsrecht
und die Rückgabe des Kindes, in ihrem Gebiet erwirken
wollen.

c) Sie erleichtern die Verständigung zwischen den Gerichten,
insbesondere zur Anwendung des Artikels 11 Absätze 6
und 7 und des Artikels 15.

d) Sie stellen alle Informationen und Hilfen zur Verfügung,
die für die Gerichte für die Anwendung des Artikels 56
von Nutzen sind.

e) Sie erleichtern eine gütliche Einigung zwischen den Trägern
der elterlichen Verantwortung durch Mediation oder auf
ähnlichem Wege und fördern hierzu die grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit.

Artikel 56

Unterbringung des Kindes in einem anderen Mitgliedstaat

(1) Erwägt das nach den Artikeln 8 bis 15 zuständige
Gericht die Unterbringung des Kindes in einem Heim oder in
einer Pflegefamilie und soll das Kind in einem anderen Mit-
gliedstaat untergebracht werden, so zieht das Gericht vorher
die Zentrale Behörde oder eine andere zuständige Behörde die-
ses Mitgliedstaats zurate, sofern in diesem Mitgliedstaat für die
innerstaatlichen Fälle der Unterbringung von Kindern die Ein-
schaltung einer Behörde vorgesehen ist.

(2) Die Entscheidung über die Unterbringung nach Absatz 1
kann im ersuchenden Mitgliedstaat nur getroffen werden, wenn
die zuständige Behörde des ersuchten Staates dieser Unterbrin-
gung zugestimmt hat.

(3) Für die Einzelheiten der Konsultation bzw. der Zustim-
mung nach den Absätzen 1 und 2 gelten das nationale Recht
des ersuchten Staates.

(4) Beschließt das nach den Artikeln 8 bis 15 zuständige
Gericht die Unterbringung des Kindes in einer Pflegefamilie
und soll das Kind in einem anderen Mitgliedstaat untergebracht
werden und ist in diesem Mitgliedstaat für die innerstaatlichen
Fälle der Unterbringung von Kindern die Einschaltung einer
Behörde nicht vorgesehen, so setzt das Gericht die Zentrale
Behörde oder eine zuständige Behörde dieses Mitgliedstaats
davon in Kenntnis.
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Artikel 57

Arbeitsweise

(1) Jeder Träger der elterlichen Verantwortung kann bei der
Zentralen Behörde des Mitgliedstaats, in dem er seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat, oder bei der Zentralen Behörde
des Mitgliedstaats, in dem das Kind seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt hat oder in dem es sich befindet, einen Antrag auf
Unterstützung gemäß Artikel 55 stellen. Dem Antrag werden
grundsätzlich alle verfügbaren Informationen beigefügt, die die
Ausführung des Antrags erleichtern können. Betrifft dieser
Antrag die Anerkennung oder Vollstreckung einer Entschei-
dung über die elterliche Verantwortung, die in den Anwen-
dungsbereich dieser Verordnung fällt, so muss der Träger der
elterlichen Verantwortung dem Antrag die betreffenden
Bescheinigungen nach Artikel 39, Artikel 41 Absatz 1 oder
Artikel 42 Absatz 1 beifügen.

(2) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission die Amtsspra-
che(n) der Organe der Gemeinschaft mit, die er außer seiner/
seinen eigenen Sprache(n) für Mitteilungen an die Zentralen
Behörden zulässt.

(3) Die Unterstützung der Zentralen Behörden gemäß Arti-
kel 55 erfolgt unentgeltlich.

(4) Jede Zentrale Behörde trägt ihre eigenen Kosten.

Artikel 58

Zusammenkünfte

(1) Zur leichteren Anwendung dieser Verordnung werden
regelmäßig Zusammenkünfte der Zentralen Behörden einberu-
fen.

(2) Die Einberufung dieser Zusammenkünfte erfolgt im Ein-
klang mit der Entscheidung 2001/470/EG über die Einrichtung
eines Europäischen Justiziellen Netzes für Zivil- und Handels-
sachen.

KAPITEL V

VERHÄLTNIS ZU ANDEREN RECHTSINSTRUMENTEN

Artikel 59

Verhältnis zu anderen Rechtsinstrumenten

(1) Unbeschadet der Artikel 60, 61, 62 und des Absatzes 2
des vorliegenden Artikels ersetzt diese Verordnung die zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung bestehenden,
zwischen zwei oder mehr Mitgliedstaaten geschlossenen Über-
einkünfte, die in dieser Verordnung geregelte Bereiche betref-
fen.

(2) a) Finnland und Schweden können erklären, dass das
Übereinkommen vom 6. Februar 1931 zwischen
Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden
mit Bestimmungen des internationalen Verfahrens-

rechts über Ehe, Adoption und Vormundschaft ein-
schließlich des Schlussprotokolls anstelle dieser Ver-
ordnung ganz oder teilweise auf ihre gegenseitigen
Beziehungen anwendbar ist. Diese Erklärungen wer-
den dieser Verordnung als Anhang beigefügt und im
Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Die
betreffenden Mitgliedstaaten können ihre Erklärung
jederzeit ganz oder teilweise widerrufen.

b) Der Grundsatz der Nichtdiskriminierung von Bürgern
der Union aus Gründen der Staatsangehörigkeit wird
eingehalten.

c) Die Zuständigkeitskriterien in künftigen Übereinkünf-
ten zwischen den in Buchstabe a) genannten Mitglied-
staaten, die in dieser Verordnung geregelte Bereiche
betreffen, müssen mit den Kriterien dieser Verord-
nung im Einklang stehen.

d) Entscheidungen, die in einem der nordischen Staaten,
der eine Erklärung nach Buchstabe a) abgegeben hat,
aufgrund eines Zuständigkeitskriteriums erlassen wer-
den, das einem der in Kapitel II vorgesehenen Zustän-
digkeitskriterien entspricht, werden in den anderen
Mitgliedstaaten gemäß den Bestimmungen des Kapi-
tels III anerkannt und vollstreckt.

(3) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission

a) eine Abschrift der Übereinkünfte sowie der einheitlichen
Gesetze zur Durchführung dieser Übereinkünfte gemäß
Absatz 2 Buchstaben a) und c),

b) jede Kündigung oder Änderung dieser Übereinkünfte oder
dieser einheitlichen Gesetze.

Artikel 60

Verhältnis zu bestimmten multilateralen Übereinkommen

Im Verhältnis zwischen den Mitgliedstaaten hat diese Verord-
nung vor den nachstehenden Übereinkommen insoweit Vor-
rang, als diese Bereiche betreffen, die in dieser Verordnung
geregelt sind:

a) Haager Übereinkommen vom 5. Oktober 1961 über die
Zuständigkeit der Behörden und das anzuwendende Recht
auf dem Gebiet des Schutzes von Minderjährigen,

b) Luxemburger Übereinkommen vom 8. September 1967
über die Anerkennung von Entscheidungen in Ehesachen,

c) Haager Übereinkommen vom 1. Juni 1970 über die Aner-
kennung von Ehescheidungen und der Trennung von Tisch
und Bett,
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d) Europäisches Übereinkommen vom 20. Mai 1980 über die
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über
das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des
Sorgeverhältnisses

und

e) Haager Übereinkommen vom 25. Oktober 1980 über die
zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung.

Artikel 61

Verhältnis zum Haager Übereinkommen vom 19. Oktober
1996 über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht,

die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf
dem Gebiet der elterlichen Verantwortung und der

Maßnahmen zum Schutz von Kindern

Im Verhältnis zum Haager Übereinkommen vom 19. Oktober
1996 über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die
Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem
Gebiet der elterlichen Verantwortung und der Maßnahmen
zum Schutz von Kindern ist diese Verordnung anwendbar,

a) wenn das betreffende Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt
im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats hat;

b) in Fragen der Anerkennung und der Vollstreckung einer
von dem zuständigen Gericht eines Mitgliedstaats ergange-
nen Entscheidung im Hoheitsgebiet eines anderen Mitglied-
staats, auch wenn das betreffende Kind seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt im Hoheitsgebiet eines Drittstaats hat, der
Vertragspartei des genannten Übereinkommens ist.

Artikel 62

Fortbestand der Wirksamkeit

(1) Die in Artikel 59 Absatz 1 und den Artikeln 60 und 61
genannten Übereinkünfte behalten ihre Wirksamkeit für die
Rechtsgebiete, die durch diese Verordnung nicht geregelt wer-
den.

(2) Die in Artikel 60 genannten Übereinkommen, insbeson-
dere das Haager Übereinkommen von 1980, behalten vor-
behaltlich des Artikels 60 ihre Wirksamkeit zwischen den
ihnen angehörenden Mitgliedstaaten.

Artikel 63

Verträge mit dem Heiligen Stuhl

(1) Diese Verordnung gilt unbeschadet des am 7. Mai 1940
in der Vatikanstadt zwischen dem Heiligen Stuhl und Portugal
unterzeichneten Internationalen Vertrags (Konkordat).

(2) Eine Entscheidung über die Ungültigkeit der Ehe gemäß
dem in Absatz 1 genannten Vertrag wird in den Mitgliedstaaten
unter den in Kapitel III Abschnitt 1 vorgesehenen Bedingungen
anerkannt.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für folgende internatio-
nalen Verträge (Konkordate) mit dem Heiligen Stuhl:

a) Lateranvertrag vom 11. Februar 1929 zwischen Italien und
dem Heiligen Stuhl, geändert durch die am 18. Februar
1984 in Rom unterzeichnete Vereinbarung mit Zusatzpro-
tokoll,

b) Vereinbarung vom 3. Januar 1979 über Rechtsangelegen-
heiten zwischen dem Heiligen Stuhl und Spanien.

(4) Für die Anerkennung der Entscheidungen im Sinne des
Absatzes 2 können in Italien oder Spanien dieselben Verfahren
und Nachprüfungen vorgegeben werden, die auch für Entschei-
dungen der Kirchengerichte gemäß den in Absatz 3 genannten
internationalen Verträgen mit dem Heiligen Stuhl gelten.

(5) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission

a) eine Abschrift der in den Absätzen 1 und 3 genannten Ver-
träge,

b) jede Kündigung oder Änderung dieser Verträge.

KAPITEL VI

ÜBERGANGSVORSCHRIFTEN

Artikel 64

(1) Diese Verordnung gilt nur für gerichtliche Verfahren,
öffentliche Urkunden und Vereinbarungen zwischen den Partei-
en, die nach Beginn der Anwendung dieser Verordnung gemäß
Artikel 72 eingeleitet, aufgenommen oder getroffen wurden.

(2) Entscheidungen, die nach Beginn der Anwendung dieser
Verordnung in Verfahren ergangen sind, die vor Beginn der
Anwendung dieser Verordnung, aber nach Inkrafttreten der
Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 eingeleitet wurden, werden
nach Maßgabe des Kapitels III der vorliegenden Verordnung
anerkannt und vollstreckt, sofern das Gericht aufgrund von
Vorschriften zuständig war, die mit den Zuständigkeitsvor-
schriften des Kapitels II der vorliegenden Verordnung oder der
Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 oder eines Abkommens über-
einstimmen, das zum Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens
zwischen dem Ursprungsmitgliedstaat und dem ersuchten Mit-
gliedstaat in Kraft war.

(3) Entscheidungen, die vor Beginn der Anwendung dieser
Verordnung in Verfahren ergangen sind, die nach Inkrafttreten
der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 eingeleitet wurden, wer-
den nach Maßgabe des Kapitels III der vorliegenden Verord-
nung anerkannt und vollstreckt, sofern sie eine Ehescheidung,
Trennung ohne Auflösung des Ehebandes oder Ungültigerklä-
rung einer Ehe oder eine aus Anlass eines solchen Verfahrens
in Ehesachen ergangene Entscheidung über die elterliche Ver-
antwortung für die gemeinsamen Kinder zum Gegenstand
haben.
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(4) Entscheidungen, die vor Beginn der Anwendung dieser
Verordnung, aber nach Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr.
1347/2000 in Verfahren ergangen sind, die vor Inkrafttreten
der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 eingeleitet wurden, wer-
den nach Maßgabe des Kapitels III der vorliegenden Verord-
nung anerkannt und vollstreckt, sofern sie eine Ehescheidung,
Trennung ohne Auflösung des Ehebandes oder Ungültigerklä-
rung einer Ehe oder eine aus Anlass eines solchen Verfahrens
in Ehesachen ergangene Entscheidung über die elterliche Ver-
antwortung für die gemeinsamen Kinder zum Gegenstand
haben und Zuständigkeitsvorschriften angewandt wurden, die
mit denen des Kapitels II der vorliegenden Verordnung oder
der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 oder eines Abkommens
übereinstimmen, das zum Zeitpunkt der Einleitung des Verfah-
rens zwischen dem Ursprungsmitgliedstaat und dem ersuchten
Mitgliedstaat in Kraft war.

KAPITEL VII

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 65

Überprüfung

Die Kommission unterbreitet dem Europäischen Parlament,
dem Rat und dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialaus-
schuss spätestens am 1. Januar 2012 und anschließend alle fünf
Jahre auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten vorgeleg-
ten Informationen einen Bericht über die Anwendung dieser
Verordnung, dem sie gegebenenfalls Vorschläge zu deren
Anpassung beifügt.

Artikel 66

Mitgliedstaaten mit zwei oder mehr Rechtssystemen

Für einen Mitgliedstaat, in dem die in dieser Verordnung
behandelten Fragen in verschiedenen Gebietseinheiten durch
zwei oder mehr Rechtssysteme oder Regelwerke geregelt wer-
den, gilt Folgendes:

a) Jede Bezugnahme auf den gewöhnlichen Aufenthalt in die-
sem Mitgliedstaat betrifft den gewöhnlichen Aufenthalt in
einer Gebietseinheit.

b) Jede Bezugnahme auf die Staatsangehörigkeit oder, im Fall
des Vereinigten Königreichs, auf das „domicile“ betrifft die
durch die Rechtsvorschriften dieses Staates bezeichnete
Gebietseinheit.

c) Jede Bezugnahme auf die Behörde eines Mitgliedstaats
betrifft die zuständige Behörde der Gebietseinheit innerhalb
dieses Staates.

d) Jede Bezugnahme auf die Vorschriften des ersuchten Mit-
gliedstaats betrifft die Vorschriften der Gebietseinheit, in
der die Zuständigkeit geltend gemacht oder die Anerken-
nung oder Vollstreckung beantragt wird.

Artikel 67

Angaben zu den Zentralen Behörden und zugelassenen
Sprachen

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission binnen drei Mona-
ten nach Inkrafttreten dieser Verordnung Folgendes mit:

a) die Namen und Anschriften der Zentralen Behörden gemäß
Artikel 53 sowie die technischen Kommunikationsmittel,

b) die Sprachen, die gemäß Artikel 57 Absatz 2 für Mitteilun-
gen an die Zentralen Behörden zugelassen sind,

und

c) die Sprachen, die gemäß Artikel 45 Absatz 2 für die
Bescheinigung über das Umgangsrecht zugelassen sind.

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission jede Änderung die-
ser Angaben mit.

Die Angaben werden von der Kommission veröffentlicht.

Artikel 68

Angaben zu den Gerichten und den Rechtsbehelfen

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die in den Artikeln
21, 29, 33 und 34 genannten Listen mit den zuständigen
Gerichten und den Rechtsbehelfen sowie die Änderungen die-
ser Listen mit.

Die Kommission aktualisiert diese Angaben und gibt sie durch
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union und auf
andere geeignete Weise bekannt.

Artikel 69

Änderungen der Anhänge

Änderungen der in den Anhängen I bis IV wiedergegebenen
Formblätter werden nach dem in Artikel 70 Absatz 2 genann-
ten Verfahren beschlossen.

Artikel 70

Ausschuss

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss (nachste-
hend „Ausschuss“ genannt) unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 3 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG.

(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.
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Artikel 71

Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 wird mit Beginn
der Geltung dieser Verordnung aufgehoben.

(2) Jede Bezugnahme auf die Verordnung (EG) Nr.
1347/2000 gilt als Bezugnahme auf diese Verordnung nach
Maßgabe der Entsprechungstabelle in Anhang VI.

Artikel 72

In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am 1. August 2004 in Kraft.

Sie gilt ab 1. März 2005 mit Ausnahme der Artikel 67, 68, 69
und 70, die ab dem 1. August 2004 gelten.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß dem Vertrag zur Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft unmittelbar in den Mitgliedstaaten.

Geschehen zu Brüssel am 27. November 2003.

Im Namen des Rates

Der Präsident
R. CASTELLI
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ANHANG I

BESCHEINIGUNG GEMÄSS ARTIKEL 39 ÜBER ENTSCHEIDUNGEN IN EHESACHEN (1)

1. Ursprungsmitgliedstaat

2. Ausstellendes Gericht oder ausstellende Behörde

2.1. Bezeichnung

2.2. Anschrift

2.3. Telefon/Fax/E-Mail

3. Angaben zur Ehe

3.1. Ehefrau

3.1.1. Name, Vornamen

3.1.2. Anschrift

3.1.3. Staat und Ort der Geburt

3.1.4. Geburtsdatum

3.2. Ehemann

3.2.1. Name, Vornamen

3.2.2. Anschrift

3.2.3. Staat und Ort der Geburt

3.2.4. Geburtsdatum

3.3. Staat, Ort (soweit bekannt) und Datum der Eheschließung

3.3.1. Staat der Eheschließung

3.3.2. Ort der Eheschließung (soweit bekannt)

3.3.3. Datum der Eheschließung

4. Gericht, das die Entscheidung erlassen hat

4.1. Bezeichnung des Gerichts

4.2. Gerichtsort

5. Entscheidung

5.1. Datum

5.2. Aktenzeichen

5.3. Art der Entscheidung

5.3.1. Scheidung

5.3.2. Ungültigerklärung der Ehe

5.3.3. Trennung ohne Auflösung des Ehebandes

(1) Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 27. November 2003 über die Zuständigkeit und Anerkennung und Vollstreckung
von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und zur Aufhebung der Verordnung (EG)
Nr. 1347/2000.
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5.4. Erging die Entscheidung im Versäumnisverfahren?

5.4.1. Nein

5.4.2. Ja (1)

6. Namen der Parteien, denen Prozesskostenhilfe gewährt wurde

7. Können gegen die Entscheidung nach dem Recht des Ursprungsmitgliedstaats weitere Rechtsbehelfe eingelegt wer-
den?

7.1. Nein

7.2. Ja

8. Datum der Rechtswirksamkeit in dem Mitgliedstaat, in dem die Entscheidung erging

8.1. Scheidung

8.2. Trennung ohne Auflösung des Ehebandes

Geschehen zu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unterschrift und/oder Dienstsiegel

(1) Die in Artikel 37 Absatz 2 genannten Urkunden sind vorzulegen.
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ANHANG II

BESCHEINIGUNG GEMÄSS ARTIKEL 39 ÜBER ENTSCHEIDUNGEN ÜBER DIE ELTERLICHE
VERANTWORTUNG (1)

1. Ursprungsmitgliedstaat

2. Ausstellendes Gericht oder ausstellende Behörde

2.1. Bezeichnung

2.2. Anschrift

2.3. Telefon/Fax/E-Mail

3. Träger eines Umgangsrechts

3.1. Name, Vornamen

3.2. Anschrift

3.3. Geburtsdatum und -ort (soweit bekannt)

4. Träger der elterlichen Verantwortung, die nicht in Nummer 3 genannt sind (2)

4.1.

4.1.1. Name, Vornamen

4.1.2. Anschrift

4.1.3 Geburtsdatum und -ort (soweit bekannt)

4.2.

4.2.1. Name, Vornamen

4.2.2. Anschrift

4.2.3. Geburtsdatum und -ort (soweit bekannt)

4.3.

4.3.1. Name, Vornamen

4.3.2. Anschrift

4.3.3. Geburtsdatum und -ort (soweit bekannt)

5. Gericht, das die Entscheidung erlassen hat

5.1. Bezeichnung des Gerichts

5.2. Gerichtsort

6. Entscheidung

6.1. Datum

6.2. Aktenzeichen

6.3. Erging die Entscheidung im Versäumnisverfahren?

6.3.1. Nein

6.3.2. Ja (3)

(1) Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 27. November 2003 über die Zuständigkeit und Anerkennung und Vollstreckung
von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und zur Aufhebung der Verordnung (EG)
Nr. 1347/2000.

(2) Im Fall des gemeinsamen Sorgerechts kann die in Nummer 3 genannte Person auch in Nummer 4 genannt werden.
(3) Die in Artikel 37 Absatz 2 genannten Urkunden sind vorzulegen.
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7. Kinder, für die die Entscheidung gilt (1)

7.1. Name, Vornamen und Geburtsdatum

7.2. Name, Vornamen und Geburtsdatum

7.3. Name, Vornamen und Geburtsdatum

7.4. Name, Vornamen und Geburtsdatum

8. Namen der Parteien, denen Prozesskostenhilfe gewährt wurde

9. Bescheinigung über die Vollstreckbarkeit und Zustellung

9.1. Ist die Entscheidung nach dem Recht des Ursprungsmitgliedstaats vollstreckbar?

9.1.1. Ja

9.1.2. Nein

9.2. Ist die Entscheidung der Partei, gegen die vollstreckt werden soll, zugestellt worden?

9.2.1. Ja

9.2.1.1. Name, Vornamen der Partei

9.2.1.2. Anschrift

9.2.1.3. Datum der Zustellung

9.2.2. Nein

10. Besondere Angaben zu Entscheidungen über das Umgangsrecht, wenn die Vollstreckbarkeitserklärung gemäß
Artikel 28 beantragt wird. Diese Möglichkeit ist in Artikel 40 Absatz 2 vorgesehen:

10.1. Modalitäten der Ausübung des Umgangsrechts (soweit in der Entscheidung angegeben)

10.1.1. Datum, Uhrzeit

10.1.1.1. Beginn

10.1.1.2. Ende

10.1.2. Ort

10.1.3. Besondere Pflichten des Trägers der elterlichen Verantwortung

10.1.4. Besondere Pflichten des Umgangsberechtigten

10.1.5. Etwaige Beschränkungen des Umgangsrechts

11. Besondere Angaben zu Entscheidungen über die Rückgabe von Kindern, wenn die Vollstreckbarkeitserklärung
gemäß Artikel 28 beantragt wird. Diese Möglichkeit ist in Artikel 40 Absatz 2 vorgesehen:

11.1. In der Entscheidung wird die Rückgabe der Kinder angeordnet.

11.2. Rückgabeberechtigter (soweit in der Entscheidung angegeben)

11.2.1. Name, Vornamen

11.2.2 Anschrift

Geschehen zu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unterschrift und/oder Dienstsiegel

(1) Gilt die Entscheidung für mehr als vier Kinder, ist ein weiteres Formblatt zu verwenden.
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ANHANG III

BESCHEINIGUNG GEMÄSS ARTIKEL 41 ABSATZ 1 ÜBER ENTSCHEIDUNGEN ÜBER DAS
UMGANGSRECHT (1)

1. Ursprungsmitgliedstaat

2. Ausstellendes Gericht bzw. ausstellende Behörde

2.1. Bezeichnung

2.2. Anschrift

2.3. Telefon/Fax/E-Mail

3. Träger eines Umgangsrechts

3.1. Name, Vornamen

3.2. Anschrift

3.3. Geburtsdatum und -ort (soweit vorhanden)

4. Träger der elterlichen Verantwortung, die nicht in Nummer 3 genannt sind (2) (3)

4.1.

4.1.1. Name, Vornamen

4.1.2. Anschrift

4.1.3 Geburtsdatum und -ort (soweit bekannt)

4.2.

4.2.1. Name, Vornamen

4.2.2. Anschrift

4.2.3. Geburtsdatum und -ort (soweit bekannt)

4.3. Andere

4.3.1. Name, Vornamen

4.3.2. Anschrift

4.3.3. Geburtsdatum und -ort (soweit bekannt)

5. Gericht, das die Entscheidung erlassen hat

5.1. Bezeichnung des Gerichts

5.2. Gerichtsort

6. Entscheidung

6.1. Datum

6.2. Aktenzeichen

(1) Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 27. November 2003 über die Zuständigkeit und Anerkennung und Vollstreckung
von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und zur Aufhebung der Verordnung (EG)
Nr. 1347/2000.

(2) Im Fall des gemeinsamen Sorgerechts kann die in Nummer 3 genannte Person auch in Nummer 4 genannt werden.
(3) Das Feld ankreuzen, das der Person entspricht, gegenüber der die Entscheidung zu vollstrecken ist.

L 338/24 23.12.2003Amtsblatt der Europäischen UnionDE



7. Kinder, für die die Entscheidung gilt (1)

7.1. Name, Vornamen und Geburtsdatum

7.2. Name, Vornamen und Geburtsdatum

7.3. Name, Vornamen und Geburtsdatum

7.4. Name, Vornamen und Geburtsdatum

8. Ist die Entscheidung im Ursprungsmitgliedstaat vollstreckbar?

8.1. Ja

8.2. Nein

9. Im Fall des Versäumnisverfahrens wurde das verfahrenseinleitende Schriftstück oder ein gleichwertiges Schriftstück
der säumigen Person so rechtzeitig und in einer Weise zugestellt, dass sie sich verteidigen konnte, oder, falls es nicht
unter Einhaltung dieser Bedingungen zugestellt wurde, wurde festgestellt, dass sie mit der Entscheidung eindeutig
einverstanden ist.

10. Alle betroffenen Parteien hatten Gelegenheit, gehört zu werden.

11. Die Kinder hatten die Möglichkeit, gehört zu werden, sofern eine Anhörung nicht aufgrund ihres Alters oder ihres
Reifegrads unangebracht erschien.

12. Modalitäten der Ausübung des Umgangsrechts (soweit in der Entscheidung angegeben)

12.1. Datum, Uhrzeit

12.1.1. Beginn

12.1.2. Ende

12.2. Ort

12.3. Besondere Pflichten des Trägers der elterlichen Verantwortung

12.4. Besondere Pflichten des Umgangsberechtigten

12.5. Etwaige Beschränkungen des Umgangsrechts

13. Namen der Parteien, denen Prozesskostenhilfe gewährt wurde

Geschehen zu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unterschrift und/oder Dienstsiegel

(1) Gilt die Entscheidung für mehr als vier Kinder, ist ein weiteres Formblatt zu verwenden.
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ANHANG IV

BESCHEINIGUNG GEMÄSS ARTIKEL 42 ABSATZ 1 ÜBER ENTSCHEIDUNGEN ÜBER DIE RÜCKGABE DES
KINDES (1)

1. Ursprungsmitgliedstaat

2. Ausstellendes Gericht oder ausstellende Behörde

2.1. Bezeichnung

2.2. Anschrift

2.3. Telefon/Fax/E-Mail

3. Rückgabeberechtigter (soweit in der Entscheidung angegeben)

3.1. Name, Vornamen

3.2. Anschrift

3.3. Geburtsdatum und -ort (soweit bekannt)

4. Träger der elterlichen Verantwortung (2)

4.1. Mutter

4.1.1. Name, Vornamen

4.1.2. Anschrift

4.1.3 Geburtsdatum und -ort (soweit bekannt)

4.2. Vater

4.2.1. Name, Vornamen

4.2.2. Anschrift

4.2.3. Geburtsdatum und -ort (soweit bekannt)

4.3. Andere

4.3.1. Name, Vornamen

4.3.2. Anschrift (soweit bekannt)

4.3.3. Geburtsdatum und -ort (soweit bekannt)

5. Beklagte Partei (soweit bekannt)

5.1. Name, Vornamen

5.2. Anschrift (soweit bekannt)

6. Gericht, das die Entscheidung erlassen hat

6.1. Bezeichnung des Gerichts

6.2. Gerichtsort

(1) Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 27. November 2003 über die Zuständigkeit und Anerkennung und Vollstreckung
von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und zur Aufhebung der Verordnung (EG)
Nr. 1347/2000.

(2) Dieser Punkt ist fakultativ.
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7. Entscheidung

7.1. Datum

7.2. Aktenzeichen

8. Kinder, für die die Entscheidung gilt (1)

8.1. Name, Vornamen und Geburtsdatum

8.2. Name, Vornamen und Geburtsdatum

8.3. Name, Vornamen und Geburtsdatum

8.4. Name, Vornamen und Geburtsdatum

9. In der Entscheidung wird die Rückgabe des Kindes angeordnet.

10. Ist die Entscheidung im Ursprungsmitgliedstaat vollstreckbar?

10.1. Ja

10.2. Nein

11. Die Kinder hatten die Möglichkeit, gehört zu werden, sofern eine Anhörung nicht aufgrund ihres Alters oder ihres
Reifegrads unangebracht erschien.

12. Die Parteien hatten die Möglichkeit, gehört zu werden.

13. In der Entscheidung wird die Rückgabe der Kinder angeordnet, und das Gericht hat in seinem Urteil die Gründe
und Beweismittel berücksichtigt, auf die sich die nach Artikel 13 des Haager Übereinkommens vom 25. Oktober
1980 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung ergangene Entscheidung stützt.

14. Gegebenenfalls die Einzelheiten der Maßnahmen, die von Gerichten oder Behörden ergriffen wurden, um den
Schutz des Kindes nach seiner Rückkehr in den Mitgliedstaat seines gewöhnlichen Aufenthalts sicherzustellen

15. Namen der Parteien, denen Prozesskostenhilfe gewährt wurde

Geschehen zu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unterschrift und/oder Dienstsiegel

(1) Gilt die Entscheidung für mehr als vier Kinder, ist ein weiteres Formblatt zu verwenden.
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ANHANG V

ENTSPRECHUNGSTABELLE ZUR VERORDNUNG (EG) Nr. 1347/2000

Aufgehobene Artikel Entsprechende Artikel des neuen
Textes

1 1, 2

2 3

3 12

4

5 4

6 5

7 6

8 7

9 17

10 18

11 16, 19

12 20

13 2, 49, 46

14 21

15 22, 23

16

17 24

18 25

19 26

20 27

21 28

22 21, 29

23 30

24 31

Aufgehobene Artikel Entsprechende Artikel des neuen
Textes

25 32

26 33

27 34

28 35

29 36

30 50

31 51

32 37

33 39

34 38

35 52

36 59

37 60, 61

38 62

39

40 63

41 66

42 64

43 65

44 68, 69

45 70

46 72

Anhang I 68

Anhang II 68

Anhang III 68

Anhang IV Anhang I

Anhang V Anhang II
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ANHANG VI

Erklärungen Schwedens und Finnlands nach Artikel 59 Absatz 2 Buchstabe a) der Verordnung des Rates über die
Zuständigkeit und Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die
elterliche Verantwortung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000.

Erklärung Schwedens

Gemäß Artikel 59 Absatz 2 Buchstabe a) der Verordnung des Rates über die Zuständigkeit und Anerkennung und
Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und zur
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 erklärt Schweden, dass das Übereinkommen vom 6. Februar 1931
zwischen Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden mit Bestimmungen des internationalen Verfahrens-
rechts über Ehe, Adoption und Vormundschaft einschließlich des Schlussprotokolls anstelle dieser Verordnung ganz
auf die Beziehungen zwischen Schweden und Finnland anwendbar ist.

Erklärung Finnlands

Gemäß Artikel 59 Absatz 2 Buchstabe a) der Verordnung des Rates über die Zuständigkeit und Anerkennung und
Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und zur
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 erklärt Finnland, dass das Übereinkommen vom 6. Februar 1931
zwischen Finnland, Dänemark, Island, Norwegen und Schweden mit Bestimmungen des internationalen Verfahrens-
rechts über Ehe, Adoption und Vormundschaft einschließlich des Schlussprotokolls anstelle dieser Verordnung in
den gegenseitigen Beziehungen zwischen Finnland und Schweden in vollem Umfang zur Anwendung kommt.
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

BESCHLUSS DES RATES

vom 27. November 2003

zur Ermächtigung der Mitgliedstaaten, die Vertragsparteien des Pariser Übereinkommens vom
29. Juli 1960 über die Haftung gegenüber Dritten auf dem Gebiet der Kernenergie sind, das
Änderungsprotokoll zu diesem Übereinkommen im Interesse der Gemeinschaft zu unterzeichnen

(2003/822/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 61 Buchstabe c) und
Artikel 67 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 300 Absatz 2
Unterabsatz 1,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Das Änderungsprotokoll zum Pariser Übereinkommen
vom 29. Juli 1960 über die Haftung gegenüber Dritten
auf dem Gebiet der Kernenergie, geändert durch das
Zusatzprotokoll vom 28. Januar 1964 und durch das
Protokoll vom 16. November 1982 (nachstehend „Pariser
Übereinkommen“ genannt), wurde zur Verbesserung der
Entschädigung von Opfern nuklearer Unfälle ausgehan-
delt. Es sieht die Erhöhung der Haftungsgrenze und die
Ausweitung der nuklearen Haftungsregelung auf
Umweltschäden vor.

(2) Im Einklang mit den Verhandlungsdirektiven des Rates
vom 13. September 2002 hat die Kommission im
Namen der Gemeinschaft in den Bereichen, die in die
Zuständigkeit der Europäischen Gemeinschaft fallen, das
Änderungsprotokoll zum Pariser Übereinkommen aus-
gehandelt. Die Verhandlungsdirektiven des Rates sahen
jedoch nicht die Aushandlung einer Klausel vor, die den
Beitritt der Gemeinschaft zum Protokoll erlauben würde.

(3) Das Protokoll wurde endgültig von den Vertragsparteien
des Pariser Übereinkommens angenommen. Der Wort-
laut des Protokolls entspricht den vom Rat erteilten Ver-
handlungsdirektiven.

(4) Die Zuständigkeit der Gemeinschaft bei der Änderung
des Artikels 13 des Pariser Übereinkommens ist aus-
schließlich, soweit diese Änderung die mit der Verord-

nung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember
2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Aner-
kennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil-
und Handelssachen (1) aufgestellten Regelungen berührt.
Die Mitgliedstaaten behalten ihre Zuständigkeit für die
durch das Protokoll erfassten Themenbereiche, von
denen das Gemeinschaftsrecht nicht berührt wird. Ange-
sichts des Gegenstands und des Ziels des Änderungspro-
tokolls kann die Annahme der Bestimmungen des Pro-
tokolls, die unter die Zuständigkeit der Gemeinschaft fal-
len, nicht von den Bestimmungen, die unter die Zustän-
digkeit der Mitgliedstaaten fallen, getrennt werden.

(5) Das Änderungsprotokoll zum Pariser Übereinkommen
ist von besonderer Bedeutung für die Interessen der
Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten, denn es erlaubt
die Verbesserung der Entschädigungsregelung bei
nuklearen Unfällen.

(6) Das Pariser Übereinkommen und dessen Änderungspro-
tokoll stehen nicht der Beteiligung regionaler Organisa-
tionen offen. Aus diesem Grund ist die Gemeinschaft
nicht in der Lage, das Protokoll zu unterzeichnen und
zu ratifizieren oder diesem beizutreten. Unter diesen
Umständen erscheint es gerechtfertigt, dass die Mitglied-
staaten in einem besonderen Ausnahmefall das Protokoll
im Interesse der Gemeinschaft unterzeichnen.

(7) Drei Mitgliedstaaten, nämlich Irland, Luxemburg und
Österreich, sind jedoch nicht Vertragsparteien des Pari-
ser Übereinkommens. In Anbetracht der Tatsache, dass
das Protokoll das Pariser Übereinkommen ändert, dass
die Verordnung (EG) Nr. 44/2001 den Mitgliedstaaten,
die durch dieses Übereinkommen gebunden sind,
ermöglicht, weiterhin dessen Vorschriften über die
gerichtliche Zuständigkeit anzuwenden, und dass das
Protokoll die Vorschriften dieses Übereinkommens über
die gerichtliche Zuständigkeit nicht grundlegend ändert,

(1) ABl. L 12 vom 16.1.2001, S. 1.
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ist es sachlich gerechtfertigt, dass dieser Beschluss nur
an diejenigen Mitgliedstaaten gerichtet ist, die Vertrags-
parteien des Pariser Übereinkommens sind. Somit wer-
den sich Irland, Luxemburg und Österreich weiterhin
auf die Gemeinschaftsbestimmungen der Verordnung
(EG) Nr. 44/2001 stützen, und diese in dem Bereich zur
Anwendung bringen, der unter das Pariser Übereinkom-
men und das Protokoll zur Änderung dieses Überein-
kommens fällt.

(8) Daher sollten die Mitgliedstaaten, die Vertragsparteien
des Pariser Übereinkommens sind, das Änderungspro-
tokoll zum Pariser Übereinkommen im Interesse der
Gemeinschaft und unter Einhaltung der in diesem
Beschluss festgelegten Bedingungen unter Abschlussvor-
behalt unterzeichnen. Durch diese Unterzeichnung wird
die Position Irlands, Luxemburgs und Österreichs nicht
berührt.

(9) Folglich ist die Anwendung der Bestimmungen des Pro-
tokolls für die Europäische Gemeinschaft auf die Mit-
gliedstaaten beschränkt, die gegenwärtig Vertragsparteien
des Pariser Übereinkommens sind, ohne dass dadurch
die Position Irlands, Luxemburgs und Österreichs
berührt wird.

(10) Für das Vereinigte Königreich und Irland ist die Verord-
nung (EG) Nr. 44/2001 bindend; sie beteiligen sich
daher an der Annahme dieses Beschlusses.

(11) Dänemark beteiligt sich gemäss den Artikeln 1 und 2
des dem Vertrag über die Europäische Union und dem
Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
beigefügten Protokolls über die Position Dänemarks
nicht an der Annahme dieses Beschlusses, der für Däne-
mark somit nicht bindend oder anwendbar ist —

BESCHLIESST:

Artikel 1

(1) Unbeschadet der Zuständigkeiten der Gemeinschaft
unterzeichnen die Mitgliedstaaten, die gegenwärtig Vertragspar-

teien des Pariser Übereinkommens sind, unter Abschlussvor-
behalt und im Interesse der Europäischen Gemeinschaft das
Änderungsprotokoll zum Pariser Übereinkommen. Durch diese
Unterzeichnung wird die Position Irlands, Luxemburgs und
Österreichs nicht berührt.

(2) Der Wortlaut des Änderungsprotokolls zum Pariser
Übereinkommen ist diesem Beschluss beigefügt.

(3) Im Sinne dieses Beschlusses bezeichnet der Ausdruck
„Mitgliedstaat“ alle Mitgliedstaaten mit Ausnahme von Däne-
mark, Irland, Luxemburg und Österreich.

Artikel 2

Die Mitgliedstaaten bemühen sich, das Protokoll vor dem
31. Dezember 2003 zu unterzeichnen.

Artikel 3

Wenn die Mitgliedstaaten das Änderungsprotokoll zum Pariser
Übereinkommen unterzeichnen, unterrichten sie den General-
sekretär der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung schriftlich davon, dass die Unterzeichnung
gemäss diesem Beschluss erfolgt ist.

Artikel 4

Dieser Beschluss ist gemäß dem Vertrag zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 27. November 2003.

Im Namen des Rates

Der Präsident
R. CASTELLI
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PROTOKOLL

zur Änderung des Übereinkommens vom 29. Juli 1960 über die Haftung gegenüber Dritten auf
dem Gebiet der Kernenergie in der Fassung des Zusatzprotokolls vom 28. Januar 1964 und des

Protokolls vom 16. November 1982

DIE REGIERUNGEN der Bundesrepublik Deutschland, des Königreichs Belgien, des Königreichs Dänemark, des König-
reichs Spanien, der Republik Finnland, der Französischen Republik, der Hellenischen Republik, der Italienischen Repub-
lik, des Königreichs Norwegen, des Königreichs der Niederlande, der Portugiesischen Republik, des Vereinigten König-
reichs Großbritannien und Nordirland, der Republik Slowenien, des Königreichs Schweden, der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft und der Republik Türkei —

IN DER ERWÄGUNG, dass es wünschenswert ist, das im Rahmen der Organisation für Europäische Wirtschaftliche
Zusammenarbeit, nunmehr Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, am 29. Juli 1960 in
Paris geschlossene Übereinkommen über die Haftung gegenüber Dritten auf dem Gebiet der Kernenergie in der Fassung
des am 28. Januar 1964 in Paris unterzeichneten Zusatzprotokolls und des am 16. November 1982 in Paris unterzeich-
neten Protokolls zu ändern —

SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN:

I.

Das Übereinkommen vom 29. Juli 1960 über die Haftung gegenüber Dritten auf dem Gebiet der Kernenergie in der Fas-
sung des Zusatzprotokolls vom 28. Januar 1964 und des Protokolls vom 16. November 1982 wird wie folgt geändert:

A. Artikel 1 Buchstabe a) Ziffern i) und ii) erhält folgende Fassung:

„i) ‚nukleares Ereignis‘ jedes einen nuklearen Schaden verursachende Geschehnis oder jede Reihe solcher auf-
einander folgender Geschehnisse desselben Ursprungs;

ii) ‚Kernanlage‘ Reaktoren, ausgenommen solche, die Teil eines Beförderungsmittels sind; Fabriken für die Erzeu-
gung oder Bearbeitung von Kernmaterialien; Fabriken zur Trennung der Isotope von Kernbrennstoffen; Fabri-
ken für die Aufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe; Einrichtungen für die Lagerung von Kernmaterialien,
ausgenommen die Lagerung solcher Materialien während der Beförderung; Anlagen zur Endlagerung von
Kernmaterialien; alle Reaktoren, Fabriken, Einrichtungen oder Anlagen, die außer Betrieb genommen werden,
sowie sonstige Anlagen, in denen sich Kernbrennstoffe oder radioaktive Erzeugnisse oder Abfälle befinden
und die vom Direktionsausschuss für Kernenergie der Organisation (im Folgenden ‚Direktionsausschuss‘
genannt) jeweils bestimmt werden; jede Vertragspartei kann bestimmen, dass zwei oder mehr Kernanlagen
eines einzigen Betreibers, die sich auf demselben Gelände befinden, zusammen mit anderen Anlagen auf die-
sem Gelände, in denen sich Kernbrennstoffe oder radioaktive Erzeugnisse oder Abfälle befinden, als eine ein-
zige Kernanlage behandelt werden;“.

B. In Artikel 1 Buchstabe a) werden vier neue Ziffern vii), viii), ix) und x) hinzugefügt, und zwar wie folgt:

„vii) ‚nuklearer Schaden‘:

1. Tötung oder Verletzung eines Menschen;

2. Verlust von oder Schaden an Vermögenswerten

sowie folgender Schaden in dem durch das Recht des zuständigen Gerichts festgelegten Ausmaß:

3. jeder immaterielle Schaden aufgrund des unter Nummer 1 oder 2 aufgeführten Verlusts oder Schadens,
soweit er unter diesen Nummern nicht erfasst ist, wenn davon jemand betroffen ist, der hinsichtlich eines
solchen Verlusts oder Schadens anspruchsberechtigt ist;

4. die Kosten von Maßnahmen zur Wiederherstellung geschädigter Umwelt, sofern diese Schädigung nicht
unerheblich ist, wenn solche Maßnahmen tatsächlich ergriffen werden oder ergriffen werden sollen, und
soweit diese Kosten nicht durch Nummer 2 erfasst werden;
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5. entgangener Gewinn aus einem unmittelbaren wirtschaftlichen Interesse an der Nutzung oder dem
Genuss der Umwelt, der infolge einer beträchtlichen Umweltschädigung eingetreten ist, soweit dieser Ein-
kommensverlust nicht durch Nummer 2 erfasst wird;

6. die Kosten von Vorsorgemaßnahmen und anderer Verlust oder Schaden, die infolge solcher Maßnahmen
eingetreten sind;

bei den Nummern 1 bis 5 gilt dies, soweit der Verlust oder Schaden von ionisierender Strahlung herrührt oder
darauf beruht, die von einer Strahlenquelle innerhalb einer Kernanlage oder von Kernbrennstoffen oder radio-
aktiven Erzeugnissen oder Abfällen in einer Kernanlage oder von Kernmaterialien, die von einer Kernanlage
kommen, dort ihren Ursprung haben oder an sie gesandt werden, ausgeht, unabhängig davon, ob der Verlust
oder Schaden von den radioaktiven Eigenschaften solcher Materialien oder einer Verbindung der radioaktiven
Eigenschaften mit giftigen, explosiven oder sonstigen gefährlichen Eigenschaften des betreffenden Materials
herrührt;

viii) ‚Maßnahmen zur Wiederherstellung‘ angemessene Maßnahmen, die von den zuständigen Behörden des Staa-
tes, in dem sie ergriffen wurden, genehmigt wurden und die auf eine Wiederherstellung oder Erneuerung
geschädigter oder zerstörter Teile der Umwelt, oder, sofern angemessen, auf ein Einbringen eines entsprechen-
den Ersatzes dieser Teile der Umwelt gerichtet sind. Die Gesetzgebung des Staates, in dem der Schaden einge-
treten ist, legt fest, wer befugt ist, solche Maßnahmen zu ergreifen;

ix) ‚Vorsorgemaßnahmen‘ angemessene Maßnahmen, die von jemandem nach einem nuklearen Ereignis oder
einem Geschehnis, das zu einer ernsten und unmittelbaren Gefahr eines nuklearen Schadens führt, ergriffen
werden, um nuklearen Schaden im Sinne des Buchstabens a) Ziffer vii) Nummern 1 bis 5 zu verhindern oder
auf ein Mindestmaß zu beschränken, vorbehaltlich der Genehmigung der zuständigen Behörden, wenn das
Recht des Staates, in dem die Maßnahmen ergriffen werden, eine Genehmigung vorschreibt;

x) ‚angemessene Maßnahmen‘ solche Maßnahmen, die nach dem Recht des zuständigen Gerichts als geeignet
und verhältnismäßig gelten, wobei alle Umstände berücksichtigt werden, wie beispielsweise

1. Art und Umfang des eingetretenen nuklearen Schadens oder, im Fall von Vorsorgemaßnahmen, Art und
Ausmaß des Schadensrisikos;

2. die im Zeitpunkt der Ergreifung solcher Maßnahmen bestehende Erfolgsaussicht und

3. das zweckdienliche wissenschaftliche und technische Fachwissen.“

C. Artikel 2 erhält folgende Fassung:

„a) Dieses Übereinkommen gilt für nuklearen Schaden, der im Hoheitsgebiet oder in nach dem Völkerrecht fest-
gelegten Meereszonen

i) einer Vertragspartei;

ii) eines Nichtvertragsstaats, der im Zeitpunkt des nuklearen Ereignisses Vertragspartei des Wiener Überein-
kommens vom 21. Mai 1963 über die zivilrechtliche Haftung für nukleare Schäden sowie der für diese
Vertragspartei in Kraft befindlichen Änderungen und des Gemeinsamen Protokolls vom 21. September
1988 über die Anwendung des Wiener Übereinkommens und des Pariser Übereinkommens ist, voraus-
gesetzt jedoch, dass die Vertragspartei des Pariser Übereinkommens, in deren Hoheitsgebiet die Anlage
des haftenden Betreibers gelegen ist, eine Vertragspartei des Gemeinsamen Protokolls ist;

iii) eines Nichtvertragsstaats, der im Zeitpunkt des nuklearen Ereignisses in seinem Hoheitsgebiet oder in sei-
nen nach dem Völkerrecht festgelegten Meereszonen keine Kernanlage besitzt;

iv) eines sonstigen Nichtvertragsstaats, in dem im Zeitpunkt des nuklearen Ereignisses Rechtsvorschriften
über die Haftung für nuklearen Schaden in Kraft sind, die entsprechende Leistungen auf der Grundlage
der Gegenseitigkeit bieten und die auf Grundsätzen beruhen, die mit denen dieses Übereinkommens iden-
tisch sind, darunter verschuldensunabhängige Haftung des haftenden Betreibers, ausschließliche Haftung
des Betreibers oder eine Vorschrift mit derselben Wirkung, ausschließliche Zuständigkeit des zuständigen
Gerichts, gleiche Behandlung aller Opfer eines nuklearen Ereignisses, Anerkennung und Vollstreckung von
Urteilen, freier Transfer von Schadensersatzleistungen, Zinsen und Kosten,

oder — außer im Hoheitsgebiet von nicht unter den Ziffern ii) bis iv) genannten Nichtvertragsstaaten —
an Bord eines Schiffes oder Luftfahrzeugs eintritt, das von einer Vertragspartei oder einem der unter den
Ziffern ii) bis iv) genannten Nichtvertragsstaaten registriert wurde.
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b) Dieser Artikel hindert eine Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet die Kernanlage des haftenden Betreibers
gelegen ist, nicht daran, in ihrer Gesetzgebung einen weiteren Anwendungsbereich dieses Übereinkommens
vorzusehen.“

D. Artikel 3 erhält folgende Fassung:

„a) Der Betreiber einer Kernanlage haftet gemäß diesem Übereinkommen für nuklearen Schaden, ausgenommen

i) Schaden an der Kernanlage selbst und anderen Kernanlagen, einschließlich der im Bau befindlichen, die
sich auf dem Gelände der erstgenannten befinden, und

ii) Schaden an Vermögenswerten auf demselben Gelände, die im Zusammenhang mit der einen oder der
anderen Anlage verwendet werden oder verwendet werden sollen,

wenn sich herausstellt, dass dieser Schaden durch ein nukleares Ereignis verursacht worden ist, das in der
Kernanlage eingetreten oder auf aus der Kernanlage stammende Kernmaterialien zurückzuführen ist, soweit
Artikel 4 nichts anderes bestimmt.

b) Wird der nukleare Schaden gemeinsam durch ein nukleares und ein nichtnukleares Ereignis verursacht, so gilt
der Teil des Schadens, der durch das nichtnukleare Ereignis verursacht worden ist, soweit er sich von dem
durch das nukleare Ereignis verursachten nuklearen Schaden nicht hinreichend sicher trennen lässt, als durch
das nukleare Ereignis verursacht. Ist der nukleare Schaden gemeinsam durch ein nukleares Ereignis und eine
nicht unter dieses Übereinkommen fallende ionisierende Strahlung verursacht worden, so wird durch dieses
Übereinkommen die Haftung von Personen hinsichtlich dieser ionisierenden Strahlung weder eingeschränkt
noch anderweitig berührt.“

E. In Artikel 4 werden die Buchstaben c) und d) als Buchstaben d) und e) neu nummeriert und ein neuer Buchstabe
c) mit folgendem Wortlaut eingefügt:

„c) Die Übertragung der Haftung auf den Betreiber einer anderen Kernanlage gemäß den Buchstaben a) Ziffern i)
und ii) und b) Ziffern i) und ii) ist nur möglich, wenn dieser Betreiber ein unmittelbares wirtschaftliches Inte-
resse an den beförderten Kernmaterialien hat.“

F. Artikel 5 Buchstaben b) und d) erhält folgende Fassung:

„b) Wird jedoch ein nuklearer Schaden durch ein nukleares Ereignis verursacht, das in einer Kernanlage eintritt
und nur mit Kernmaterialien im Zusammenhang steht, die dort in Verbindung mit ihrer Beförderung gelagert
werden, so haftet der Betreiber dieser Kernanlage nicht, sofern gemäß Artikel 4 ein anderer Betreiber oder ein
Dritter haftet.

d) Haften gemäß diesem Übereinkommen mehrere Betreiber von Kernanlagen für einen nuklearen Schaden, so
haften sie als Gesamtschuldner; ergibt sich jedoch die Haftung als Folge eines nuklearen Schadens, der durch
ein nukleares Ereignis im Zusammenhang mit Kernmaterialien im Verlauf einer Beförderung auf ein und dem-
selben Beförderungsmittel oder bei einer mit der Beförderung in Verbindung stehenden Lagerung in ein und
derselben Kernanlage verursacht worden ist, so bemisst sich der Gesamtbetrag, bis zu dem die Betreiber haf-
ten, nach dem höchsten Betrag, der gemäß Artikel 7 für einen von ihnen festgesetzt ist. Keinesfalls kann die
Haftung eines einzelnen Betreibers für ein nukleares Ereignis über den für ihn gemäß Artikel 7 festgesetzten
Betrag hinausgehen.“

G. Artikel 6 Buchstaben c) und e) erhält folgende Fassung:

„c) i) Nicht berührt durch dieses Übereinkommen wird die Haftung

1. einer natürlichen Person, die durch eine in Schädigungsabsicht begangene Handlung oder Unterlas-
sung einen durch ein nukleares Ereignis entstandenen nuklearen Schaden verursacht hat, für den der
Betreiber gemäß Artikel 3a oder Artikel 9 nicht nach diesem Übereinkommen haftet;

2. eines zum Betrieb eines Reaktors, der Teil eines Beförderungsmittels ist, ordnungsgemäß Befugten für
einen durch ein nukleares Ereignis verursachten nuklearen Schaden, sofern nicht ein Betreiber für
diesen Schaden gemäß Artikel 4 Buchstabe a) Ziffer iii) oder Buchstabe b) Ziffer iii) haftet.

ii) Außerhalb dieses Übereinkommens haftet der Betreiber nicht für einen durch ein nukleares Ereignis ver-
ursachten nuklearen Schaden.
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e) Weist der Betreiber nach, dass sich der nukleare Schaden ganz oder teilweise entweder aus grober Fahrlässig-
keit des Geschädigten oder aus einer in Schädigungsabsicht begangenen Handlung oder Unterlassung dieser
Person ergibt, so kann das zuständige Gericht, wenn das innerstaatliche Recht dies vorsieht, den Betreiber
ganz oder teilweise von seiner Pflicht zum Ersatz des von dieser Person erlittenen Schadens befreien.“

H. Artikel 7 erhält folgende Fassung:

„a) Jede Vertragspartei sieht in ihrer Gesetzgebung vor, dass die Haftung des Betreibers für einen durch ein
nukleares Ereignis verursachten nuklearen Schaden mindestens 700 Millionen EUR beträgt.

b) Ungeachtet des Buchstabens a) dieses Artikels und ungeachtet des Artikels 21 Buchstabe c) kann jede Vertrags-
partei

i) unter Berücksichtigung der Art der betreffenden Kernanlage sowie der wahrscheinlichen Folgen eines von
dieser ausgehenden nuklearen Ereignisses einen niedrigeren Haftungsbetrag für diese Anlage festsetzen,
wobei jedoch ein so festgesetzter Betrag nicht weniger als 70 Millionen EUR betragen darf, und

ii) unter Berücksichtigung der Art der betreffenden Kernmaterialien sowie der wahrscheinlichen Folgen eines
von diesen ausgehenden nuklearen Ereignisses einen niedrigeren Haftungsbetrag für die Beförderung von
Kernmaterialien festsetzen, wobei jedoch ein so festgesetzter Betrag nicht weniger als 80 Millionen EUR
betragen darf.

c) Der Ersatz für nukleare Schäden an den Beförderungsmitteln, auf denen sich die betreffenden Kernmaterialien
zur Zeit des nuklearen Ereignisses befanden, darf nicht bewirken, dass die Haftung des Betreibers für andere
nukleare Schäden auf einen Betrag vermindert wird, der niedriger als 80 Millionen EUR oder niedriger als ein
durch die Gesetzgebung einer Vertragspartei festgesetzter höherer Betrag ist.

d) Der gemäß Buchstabe a) oder b) dieses Artikels oder gemäß Artikel 21 Buchstabe c) für Betreiber von Kern-
anlagen im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei festgesetzte Haftungsbetrag sowie die gemäß Buchstabe c) des
vorliegenden Artikels erlassenen Rechtsvorschriften einer Vertragspartei gelten für die Haftung dieser Betrei-
ber, unabhängig von dem Ort, an dem das nukleare Ereignis eintritt.

e) Eine Vertragspartei kann die Durchfuhr von Kernmaterialien durch ihr Hoheitsgebiet davon abhängig machen,
dass der Höchstbetrag der Haftung des betreffenden ausländischen Betreibers hinaufgesetzt wird, wenn sie der
Auffassung ist, dass dieser Betrag die Risiken eines nuklearen Ereignisses im Verlauf dieser Durchfuhr nicht
angemessen deckt. Jedoch darf der so hinaufgesetzte Höchstbetrag den Höchstbetrag der Haftung der Betreiber
der in ihrem Hoheitsgebiet gelegenen Kernanlagen nicht übersteigen.

f) Buchstabe e) gilt nicht

i) für die Beförderung auf dem Seeweg, wenn aufgrund des Völkerrechts ein Recht, in dringenden Notfällen
in die Häfen der betreffenden Vertragspartei einzulaufen, oder ein Recht der friedlichen Durchfahrt durch
ihr Hoheitsgebiet besteht;

ii) für die Beförderung auf dem Luftweg, wenn aufgrund von Übereinkünften oder des Völkerrechts ein
Recht besteht, das Hoheitsgebiet der betreffenden Vertragspartei zu überfliegen oder darin zu landen.

g) Sofern das Übereinkommen auf Nichtvertragsstaaten gemäß Artikel 2 Buchstabe a) Ziffer iv) anwendbar ist,
kann eine Vertragspartei für nuklearen Schaden Haftungsbeträge festsetzen, die niedriger als die nach diesem
Artikel oder nach Artikel 21 Buchstabe c) festgesetzten Mindestbeträge sind, soweit dieser Staat keine entspre-
chenden Vorteile auf der Grundlage der Gegenseitigkeit gewährt.

h) Zinsen und Kosten, die von einem Gericht in einem Schadensersatzprozess aufgrund dieses Übereinkommens
zugesprochen werden, gelten nicht als Schadensersatz im Sinne dieses Übereinkommens und sind vom Betrei-
ber zusätzlich zu dem Betrag zu zahlen, für den er gemäß diesem Artikel haftet.

i) Die in diesem Artikel genannten Beträge können in die nationalen Währungen umgerechnet und dabei gerun-
det werden.

j) Jede Vertragspartei stellt sicher, dass von einem nuklearen Ereignis Geschädigte ihre Schadensersatzansprüche
geltend machen können, ohne verschiedene Verfahren je nach Herkunft der für den Schadensersatz zur Ver-
fügung gestellten Mittel einleiten zu müssen.“
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I. Artikel 8 erhält folgende Fassung:

„a) Der Anspruch auf Schadensersatz gemäß diesem Übereinkommen verjährt oder erlischt, wenn eine Klage

i) wegen Tötung oder Verletzung von Menschen nicht binnen dreißig Jahren nach dem nuklearen Ereignis;

ii) wegen anderer nuklearer Schäden nicht binnen zehn Jahren nach dem nuklearen Ereignis

erhoben wird.

b) Die innerstaatliche Gesetzgebung kann jedoch eine längere als die in Buchstabe a) Ziffer i) oder ii) genannte
Frist festsetzen, wenn die Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet die Kernanlage des haftenden Betreibers gele-
gen ist, Maßnahmen zur Deckung der Haftpflicht dieses Betreibers im Falle von Schadensersatzklagen getrof-
fen hat, die nach Ablauf der in Buchstabe a) Ziffer i) oder ii) genannten Frist während der Zeit der Verlänge-
rung erhoben werden.

c) Wenn jedoch eine längere Frist gemäß Buchstabe b) festgesetzt wird, darf durch während dieser Frist erhobene
Klagen auf keinen Fall der Anspruch desjenigen auf Schadensersatz gemäß diesem Übereinkommen beein-
trächtigt werden, der gegen den Betreiber

i) binnen dreißig Jahren wegen Tötung oder Verletzung eines Menschen;

ii) binnen zehn Jahren wegen anderen nuklearen Schadens

Klage erhoben hat.

d) Die innerstaatliche Gesetzgebung kann für das Erlöschen oder die Verjährung des Schadensersatzanspruchs
eine Frist von mindestens drei Jahren von dem Zeitpunkt an festsetzen, in dem der Geschädigte von dem
nuklearen Schaden und dem haftenden Betreiber Kenntnis hatte oder vernünftigerweise hätte haben müssen;
jedoch dürfen die nach den Buchstaben a) und b) festgesetzten Fristen nicht überschritten werden.

e) In den Fällen des Artikels 13 Buchstabe f) Ziffer ii) unterliegt der Schadensersatzanspruch nicht der Verjäh-
rung oder dem Erlöschen, wenn binnen der in den Buchstaben a), b) und d) vorgesehenen Frist

i) vor der Entscheidung des in Artikel 17 genannten Gerichtshofs eine Klage bei einem der Gerichte erho-
ben worden ist, unter denen der Gerichtshof wählen kann; erklärt der Gerichtshof ein anderes Gericht als
dasjenige, bei dem diese Klage bereits erhoben worden ist, für zuständig, so kann er eine Frist bestimmen,
binnen deren die Klage bei dem für zuständig erklärten Gericht zu erheben ist, oder

ii) bei einer beteiligten Vertragspartei der Antrag gestellt worden ist, die Bestimmung des zuständigen
Gerichts durch den Gerichtshof gemäß Artikel 13 Buchstabe f) Ziffer ii) einzuleiten, und nach dieser
Bestimmung binnen einer vom Gerichtshof festgesetzten Frist Klage erhoben wird.

f) Soweit das innerstaatliche Recht nichts Gegenteiliges bestimmt, kann derjenige, der einen durch ein nukleares
Ereignis verursachten nuklearen Schaden erlitten und binnen der in diesem Artikel vorgesehenen Frist Scha-
densersatzklage erhoben hat, zusätzliche Ansprüche wegen einer Vergrößerung des nuklearen Schadens nach
Ablauf dieser Frist geltend machen, solange noch kein endgültiges Urteil vorliegt.“

J. Artikel 9 erhält folgende Fassung:

„Der Betreiber haftet nicht für einen durch ein nukleares Ereignis verursachten nuklearen Schaden, wenn dieses
Ereignis unmittelbar auf einen bewaffneten Konflikt, Feindseligkeiten, einen Bürgerkrieg oder einen Aufstand
zurückzuführen ist.“

K. Artikel 10 erhält folgende Fassung:

„a) Zur Deckung der in diesem Übereinkommen vorgesehenen Haftung ist der Betreiber zu verpflichten, eine Ver-
sicherung oder eine sonstige finanzielle Sicherheit in der gemäß Artikel 7 Buchstabe a) oder b) oder
Artikel 21 Buchstabe c) festgesetzten Höhe abzuschließen bzw. zu stellen und aufrechtzuerhalten; ihre Art
und Bedingungen werden von der zuständigen Behörde bestimmt.

b) Sofern die Haftung des Betreibers nicht betragsmäßig beschränkt ist, legt die Vertragspartei, in deren Hoheits-
gebiet die Kernanlage des haftenden Betreibers gelegen ist, für die finanzielle Sicherheit des haftenden Betrei-
bers einen Höchstbetrag fest, der nicht unter dem in Artikel 7 Buchstabe a) oder b) genannten Betrag liegen
darf.
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c) Die Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet die Kernanlage des haftenden Betreibers gelegen ist, stellt die Leis-
tung des Schadensersatzes, zu dem der Betreiber wegen eines nuklearen Schadens verpflichtet wurde, durch
Bereitstellung der notwendigen Mittel in dem Maß sicher, wie die Versicherung oder sonstige finanzielle
Sicherheit hierzu nicht zur Verfügung steht oder nicht ausreicht, und zwar bis zu einem Betrag, der nicht
unter dem in Artikel 7 Buchstabe a) oder Artikel 21 Buchstabe c) genannten Betrag liegen darf.

d) Kein Versicherer und kein anderer, der eine finanzielle Sicherheit erbringt, darf die in den Buchstabe a) oder
b) vorgesehene Versicherung oder sonstige finanzielle Sicherheit aussetzen oder beenden, ohne dies der
zuständigen Behörde mindestens zwei Monate vorher schriftlich anzuzeigen; soweit sich diese Versicherung
oder sonstige finanzielle Sicherheit auf die Beförderung von Kernmaterialien bezieht, ist ihre Aussetzung oder
Beendigung für die Dauer der Beförderung ausgeschlossen.

e) Die aus Versicherung, Rückversicherung oder sonstiger finanzieller Sicherheit stammenden Beträge dürfen nur
zum Ersatz eines Schadens herangezogen werden, der durch ein nukleares Ereignis verursacht worden ist.“

L. Artikel 12 erhält folgende Fassung:

„Der gemäß diesem Übereinkommen zu leistende Schadensersatz, die Versicherungs- und Rückversicherungsprä-
mien sowie die gemäß Artikel 10 aus Versicherung, Rückversicherung oder sonstiger finanzieller Sicherheit stam-
menden Beträge und die in Artikel 7 Buchstabe h) angeführten Zinsen und Kosten sind zwischen den Währungs-
gebieten der Vertragsparteien frei transferierbar.“

M. Artikel 13 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

„a) Sofern dieser Artikel nichts anderes bestimmt, sind für Klagen gemäß den Artikeln 3, 4 und 6 Buchstabe a)
nur die Gerichte derjenigen Vertragspartei zuständig, in deren Hoheitsgebiet das nukleare Ereignis eingetreten
ist.

b) Tritt ein nukleares Ereignis innerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone einer Vertragspartei ein oder, wenn
eine solche Zone nicht festgelegt wurde, in einem nicht über die Grenzen einer ausschließlichen Wirtschafts-
zone hinausgehenden Gebiet, würde eine solche festgelegt, so sind für Klagen wegen nuklearen Schadens aus
diesem nuklearen Ereignis für die Zwecke dieses Übereinkommens ausschließlich die Gerichte dieser Vertrags-
partei zuständig, vorausgesetzt jedoch, dass die betroffene Vertragspartei dem Generalsekretär der Organisa-
tion vor Eintreten des nuklearen Ereignisses ein solches Gebiet notifiziert hat. Dieser Absatz darf nicht so aus-
gelegt werden, als erlaube er die Ausübung der Zuständigkeit oder die Abgrenzung einer Meereszone auf eine
dem internationalen Seerecht entgegenstehende Weise.

c) Tritt ein nukleares Ereignis außerhalb der Hoheitsgebiete der Vertragsparteien oder in einem Gebiet ein, für
das keine Notifikation gemäß Buchstabe b) erfolgte, oder kann der Ort des nuklearen Ereignisses nicht mit
Sicherheit festgestellt werden, so sind für solche Klagen die Gerichte derjenigen Vertragspartei zuständig, in
deren Hoheitsgebiet die Kernanlage des haftenden Betreibers gelegen ist.

d) Tritt ein nukleares Ereignis in einem Gebiet ein, auf das Artikel 17 Buchstabe d) Anwendung findet, so liegt
die Zuständigkeit bei den Gerichten, die auf Antrag einer betroffenen Vertragspartei von dem in Artikel 17
genannten Gerichtshof als die Gerichte derjenigen Vertragspartei bestimmt werden, die zu dem Ereignis die
engste Beziehung hat und am stärksten von den Folgen betroffen ist.

e) Weder aus der Ausübung der Zuständigkeit nach diesem Artikel noch aus der Notifikation eines Gebiets
gemäß Buchstabe b) dieses Artikels ergibt sich ein Recht oder eine Verpflichtung und auch kein Präzedenzfall
für die Abgrenzung von Meeresgebieten zwischen Staaten mit gegenüberliegenden oder aneinander angren-
zenden Küsten.

f) Ergibt sich aus Buchstabe a), b) oder c) die Zuständigkeit der Gerichte von mehr als einer Vertragspartei, so
sind zuständig,

i) wenn das nukleare Ereignis zum Teil außerhalb der Hoheitsgebiete der Vertragsparteien und zum Teil im
Hoheitsgebiet nur einer Vertragspartei eingetreten ist, die Gerichte dieser Vertragspartei;

ii) in allen sonstigen Fällen die Gerichte, die auf Antrag einer betroffenen Vertragspartei von dem in Artikel
17 genannten Gerichtshof als die Gerichte derjenigen Vertragspartei bestimmt werden, die zu dem Ereig-
nis die engste Beziehung hat und am stärksten von den Folgen betroffen ist.
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g) Die Vertragspartei, deren Gerichte zuständig sind, stellt sicher, dass bei Klagen auf Ersatz nuklearen Schadens

i) ein Staat für Personen, die nuklearen Schaden erlitten haben und Angehörige dieses Staates sind oder
ihren Wohnsitz oder Aufenthalt in seinem Hoheitsgebiet haben und ihr Einverständnis dazu erklärt
haben, Klage erheben kann;

ii) jeder Klage erheben kann, um Rechte aus diesem Übereinkommen durchzusetzen, die durch Abtretung
oder Übergang erworben wurden.

h) Die Vertragspartei, deren Gerichte gemäß diesem Übereinkommen zuständig sind, stellt sicher, dass nur eines
ihrer Gerichte für Entscheidungen über ein bestimmtes nukleares Ereignis zuständig ist; die Auswahlkriterien
werden durch die innerstaatliche Gesetzgebung dieser Vertragspartei festgelegt.

i) Hat ein gemäß diesem Artikel zuständiges Gericht nach einer streitigen Verhandlung oder im Säumnisverfah-
ren ein Urteil gefällt und ist dieses Urteil nach dem von diesem Gericht angewandten Recht vollstreckbar
geworden, so ist es im Hoheitsgebiet jeder anderen Vertragspartei vollstreckbar, sobald die von dieser anderen
Vertragspartei vorgeschriebenen Förmlichkeiten erfüllt worden sind. Eine Nachprüfung in der Sache ist nicht
zulässig. Dies gilt nicht für vorläufig vollstreckbare Urteile.

j) Wird eine Schadensersatzklage gemäß diesem Übereinkommen gegen eine Vertragspartei erhoben, so kann
sich diese vor dem gemäß diesem Artikel zuständigen Gericht nur im Rahmen der Zwangsvollstreckung auf
Immunität von der Gerichtsbarkeit berufen.“

N. Artikel 14 Buchstabe b) erhält folgende Fassung:

„b) Die Ausdrücke ‚innerstaatliches Recht‘ und ‚innerstaatliche Rechtsvorschriften‘ bedeuten das Recht oder die
innerstaatlichen Rechtsvorschriften des Gerichts, das gemäß diesem Übereinkommen für die Entscheidung
über Ansprüche zuständig ist, die sich aus einem nuklearen Ereignis ergeben, mit Ausnahme des Kollisions-
rechts. Dieses Recht oder diese Rechtsvorschriften ist bzw. sind auf alle materiell- und verfahrensrechtlichen
Fragen anzuwenden, die durch das vorliegende Übereinkommen nicht ausdrücklich geregelt sind.“

O. Artikel 15 Buchstabe b) erhält folgende Fassung:

„b) Soweit die Zahlung von Schadensersatz den in Artikel 7 Buchstabe a) genannten Betrag von 700 Millionen
EUR übersteigt, können diese Maßnahmen, unabhängig von ihrer Form, unter Bedingungen angewandt wer-
den, die von den Vorschriften dieses Übereinkommens abweichen.“

P. Nach Artikel 16 wird ein neuer Artikel 16a eingefügt:

„Artikel 16a

Durch dieses Übereinkommen werden die Rechte und Pflichten einer Vertragspartei aufgrund der allgemeinen
Regeln des Völkerrechts nicht berührt.“

Q. Artikel 17 erhält folgende Fassung:

„a) Ergeben sich Streitigkeiten zwischen zwei oder mehr Vertragsparteien über die Auslegung oder Anwendung
dieses Übereinkommens, so beraten die betreffenden Parteien gemeinsam zur Beilegung der Streitigkeit durch
Verhandlungen oder auf anderem gütlichen Weg.

b) Ist eine in Buchstabe a) genannte Streitigkeit nicht binnen sechs Monaten ab dem Zeitpunkt, in dem sie von
einer der betreffenden Parteien als bestehend bestätigt wurde, beigelegt worden, so treffen sich die Vertrags-
parteien, um die betreffenden Parteien bei einer gütlichen Einigung zu unterstützen.

c) Ist eine Beilegung der Streitigkeit nicht binnen drei Monaten nach dem in Buchstabe b) genannten Treffen der
Vertragsparteien erreicht worden, so wird sie auf Antrag einer der betreffenden Parteien dem Europäischen
Kernenergie-Gericht vorgelegt, das durch das Übereinkommen vom 20. Dezember 1957 zur Einrichtung einer
Sicherheitskontrolle auf dem Gebiet der Kernenergie errichtet worden ist.

d) Streitigkeiten über die Festlegung von Seegrenzen liegen nicht im Geltungsbereich dieses Übereinkommens.“
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R. Artikel 18 erhält folgende Fassung:

„a) Vorbehalte zu einer oder mehreren Bestimmungen dieses Übereinkommens können jederzeit vor der Ratifika-
tion, Annahme oder Genehmigung des Übereinkommens oder vor dem Beitritt zu ihm oder vor der Notifika-
tion gemäß Artikel 23 hinsichtlich des oder der darin genannten Hoheitsgebiete gemacht werden. Vorbehalte
sind nur zulässig, wenn die Unterzeichnerstaaten ihnen ausdrücklich zugestimmt haben.

b) Die Zustimmung eines Unterzeichnerstaates ist nicht erforderlich, wenn er dieses Übereinkommen nicht selbst
binnen zwölf Monaten, nachdem ihm der Vorbehalt durch den Generalsekretär der Organisation gemäß Arti-
kel 24 mitgeteilt worden ist, ratifiziert, angenommen oder genehmigt hat.

c) Jeder gemäß diesem Artikel zugelassene Vorbehalt kann jederzeit durch Notifikation an den Generalsekretär
der Organisation zurückgezogen werden.“

S. Artikel 19 erhält folgende Fassung:

„a) Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung. Die Ratifikations-, Annahme-
oder Genehmigungsurkunden werden beim Generalsekretär der Organisation hinterlegt.

b) Dieses Übereinkommen tritt mit Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden
durch mindestens fünf Unterzeichnerstaaten in Kraft. Für jeden Unterzeichnerstaat, der es später ratifiziert,
annimmt oder genehmigt, tritt dieses Übereinkommen mit Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme- oder
Genehmigungsurkunde in Kraft.“

T. Artikel 20 erhält folgende Fassung:

„Änderungen dieses Übereinkommens werden im gegenseitigen Einvernehmen aller Vertragsparteien angenommen.
Sie treten in Kraft, wenn sie von zwei Dritteln der Vertragsparteien ratifiziert, angenommen oder genehmigt wor-
den sind. Für jede Vertragspartei, die sie später ratifiziert, annimmt oder genehmigt, treten sie mit der Ratifikation,
Annahme oder Genehmigung in Kraft.“

U. Artikel 21 wird ein neuer Buchstabe c) mit folgendem Wortlaut angefügt:

„c) Ungeachtet des Artikels 7 Buchstabe a) kann die Regierung eines Nicht-Unterzeichnerstaats dieses Überein-
kommens, die diesem nach dem 1. Januar 1999 beitritt, in ihren Rechtsvorschriften festlegen, dass die Haftung
des Betreibers einer Kernanlage für einen durch ein nukleares Ereignis hervorgerufenen nuklearen Schaden für
einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren vom Zeitpunkt der Annahme des Protokolls vom … (Datum) zur
Änderung dieses Übereinkommens auf einen Übergangsbetrag von mindestens 350 Millionen EUR für ein
innerhalb dieses Zeitraums liegendes nukleares Ereignis begrenzt werden kann.“

V. In Artikel 22 wird Buchstabe c) zu Buchstabe d), und ein neuer Buchstabe c) wird eingefügt:

„c) Die Vertragsparteien beraten nach Ablauf jeder Fünfjahresfrist ab dem Tag des Inkrafttretens dieses Überein-
kommens gemeinsam über alle Fragen von gemeinsamem Interesse, die durch die Anwendung dieses Überein-
kommens aufgeworfen werden; insbesondere um zu prüfen, ob Erhöhungen der Beträge für die Haftung und
für die finanzielle Sicherheit gemäß diesem Übereinkommen wünschenswert sind.“

W. Artikel 23 Buchstabe b) erhält folgende Fassung:

„b) Jeder Unterzeichnerstaat oder jede Vertragspartei kann anlässlich der Unterzeichnung, Ratifikation, Annahme
oder Genehmigung dieses Übereinkommens oder anlässlich des Beitritts zu ihm oder zu jedem späteren Zeit-
punkt dem Generalsekretär der Organisation notifizieren, dass dieses Übereinkommen auch in den nicht unter
Buchstabe a) fallenden Gebieten der Vertragsparteien gilt, die in der Notifikation angeführt werden; dies gilt
auch für Gebiete, für deren internationale Beziehungen der Unterzeichnerstaat oder die Vertragspartei verant-
wortlich ist. Jede derartige Notifikation kann bezüglich der darin angeführten Gebiete unter Einhaltung einer
Frist von zwölf Monaten durch ein an den Generalsekretär der Organisation zu richtendes Schreiben zurück-
gezogen werden.“
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X. Artikel 24 erhält folgende Fassung:

„Der Generalsekretär der Organisation zeigt allen Unterzeichner- und beitretenden Staaten den Eingang jeder Ratifi-
kations-, Annahme-, Genehmigungs-, Beitritts- oder Kündigungsurkunde, jeder Notifikation gemäß Artikel 13
Buchstabe b) und Artikel 23 und jeder Entscheidung des Direktionsausschusses gemäß Artikel 1 Buchstabe a) Zif-
fern ii) und iii) und Buchstabe b) an. Er notifiziert ihnen auch den Zeitpunkt, zu dem dieses Übereinkommen in
Kraft tritt, den Wortlaut aller Änderungen, den Zeitpunkt, zu dem sie in Kraft treten, sowie jeden gemäß
Artikel 18 gemachten Vorbehalt.“

Y. Der Ausdruck „Schaden“ wird in den folgenden Artikeln durch den Ausdruck „nuklearer Schaden“ ersetzt:

— Artikel 4 Buchstaben a) und b),

— Artikel 5 Buchstaben a) und c),

— Artikel 6 Buchstaben a), b), d), f) und h).

Z. In Artikel 4 Satz 1 des französischen Wortlauts wird das Wort „stockage“ durch das Wort „entreposage“ ersetzt; in
Buchstabe a) desselben Artikels wird das Wort „transportées“ durch den Ausdruck „en cours de transport“ ersetzt.
In Artikel 6h des englischen Wortlauts wird das Wort „workmen's“ durch das Wort „workers“ ersetzt.

AA. Anhang II des Übereinkommens wird aufgehoben.

II.

a) Die Bestimmungen dieses Protokolls sind im Verhältnis seiner Vertragsparteien untereinander Bestandteil des Über-
einkommens vom 29. Juli 1960 über die Haftung gegenüber Dritten auf dem Gebiet der Kernenergie in der Fas-
sung des Zusatzprotokolls vom 28. Januar 1964 und des Protokolls vom 16. November 1982 (im Folgenden „Über-
einkommen“ genannt); das Übereinkommen wird als „Übereinkommen vom 29. Juli 1960 über die Haftung gegen-
über Dritten auf dem Gebiet der Kernenergie in der Fassung des Zusatzprotokolls vom 28. Januar 1964, des Pro-
tokolls vom 16. November 1982 und des Protokolls vom …“ bezeichnet.

b) Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung. Die Urkunden zur Ratifikation, Annahme
oder Genehmigung dieses Protokolls werden beim Generalsekretär der Organisation für Wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung hinterlegt.

c) Die Unterzeichner dieses Protokolls, die das Übereinkommen bereits ratifiziert haben oder ihm beigetreten sind,
bekunden ihre Absicht, das Protokoll so bald wie möglich zu ratifizieren, anzunehmen oder zu genehmigen. Die
anderen Unterzeichner dieses Protokolls verpflichten sich, es gleichzeitig mit der Ratifikation des Übereinkommens
zu ratifizieren, anzunehmen oder zu genehmigen.

d) Dieses Protokoll steht nach Artikel 21 des Übereinkommens zum Beitritt offen. Der Beitritt zum Übereinkommen
ist nur zulässig, wenn er mit dem Beitritt zum Protokoll verbunden ist.

e) Dieses Protokoll tritt nach Artikel 20 des Übereinkommens in Kraft.

f) Der Generalsekretär der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zeigt allen Unterzeich-
nern und allen beitretenden Regierungen den Eingang jeder Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- und Bei-
trittsurkunde zu diesem Protokoll an.
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